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1	 		Genehmigung	des	Voranschlages	2020	sowie	Festsetzung	des	Steuerfusses	2020

Vorwort	des	Säckelmeisters	 	

Geschätzte Einsiedlerinnen und Einsiedler

Ich freue mich, Ihnen den Voranschlag 2020 
 präsentieren zu dürfen.

Der Bezirksrat Einsiedeln hat am 29. Mai 2019 
die Weisungen zum Voranschlag 2020 sowie 
zum Finanzplan 2021 – 2026 erlassen. Die Res-
sorts konnten bis Ende August ihre Budgets er-
fassen und mussten auch ihre Erwartungen für 
die Laufende Rechnung 2019 mitteilen. In inten-
siven Budgetgesprächen wurden die Eingaben 
zwischen den jeweiligen Ressortleitern und dem 
Säckelmeister besprochen und auf das Notwen-
dige reduziert. Der Bezirksrat hat an zwei Sit-
zungen das Budget als Ganzes besprochen und 
zuhanden der Bezirksgemeinde vom Dezember 
2019 verabschiedet. 

Grosse Herausforderungen

Die stetig steigenden Kosten im Sozialbereich, 
die laufende Investitionsphase und die damit 
verbundene höhere Verschuldung, die Situation 
betreffend der Pflästerung des Hauptplatzes und 
auch die angespannte finanzielle Lage des Spitals 
Einsiedeln stellen grosse Herausforderungen für 
den Bezirksrat dar.

Ausblick

Die Erwartung 2019, das bestehende Eigenka-
pital, das absehbare Ende der Investitionsphase 
und eine mögliche Lösung beim Spital Einsiedeln 
sind positive Signale für den Bezirk Einsiedeln.

Auch wenn die Verschuldung in den nächsten 
zwei Jahren noch zunehmen wird, sind die Aus-
sichten betreffend Tragbarkeit nicht so schlecht, 
wie es auf den ersten Blick erscheint. Das neue 
Rechnungslegungsmodell HRM2 sieht unter an-
derem einen Wechsel der Abschreibungsmetho-
de und der Abschreibungssätze vor. Dies wird die 
Laufende Rechnung in Zukunft erheblich entlas-
ten. Die Geldflussrechnung wird ab 2022 eben-
falls Überschüsse verzeichnen, so dass die Schul-
den ab diesem Zeitpunkt amortisiert werden 
können. Dies wird aber nur möglich sein, wenn 
die Investitions- und Laufende Rechnung nicht 
mit zusätzlichen Ausgaben und Investitionen be-
lastet werden. 

Der Finanzhaushalt des Bezirks Einsiedeln pro-
fitiert wesentlich vom innerkantonalen Finanz-
ausgleich. Der Bezirk Einsiedeln ist betragsmäs-
sig mit 13 Mio. Franken bei einer Gesamtsumme 
von 52 Mio. Franken der grösste Empfänger 
innerhalb des Kantons Schwyz. Ohne diese Mit-
tel könnte der Bezirk Einsiedeln seine Aufgaben 
nicht im gewohnten Rahmen erfüllen. Deshalb 
bedanke ich mich an dieser Stelle als Säckelmeis-
ter für die Solidarität der Gebergemeinden und 
Bezirke.

Auch Ihnen, geschätzte Einsiedlerinnen und Ein-
siedler, danke ich für das mir und dem Bezirksrat 
entgegengebrachte Vertrauen.

Einsiedeln, 27. Oktober 2019

Andreas Kuriger
Säckelmeister Bezirk Einsiedeln
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Ausgangslage

Eigenkapital	per	31.	Dezember	2018

Der Bezirk Einsiedeln verfügte per Ende 2018 
über ein Eigenkapital von 21,5 Mio. Franken.

Erwartung	Jahresrechnung	2019

Die Budgetgemeinde hat am 11. Dezember 2018 
den Voranschlag 2019 mit einem Aufwandüber-
schuss von 2,39 Mio. Franken bewilligt. Anläss-
lich der Rechnungsgemeinde vom 16. April 2019 
wurden Nachkredite von 154 000 Franken be-
willigt. Weitere Nachkredite werden in der Höhe 
von 1 329 400 Franken beantragt.

Gemäss den Rückmeldungen und Anträgen zu 
Nachkrediten werden folgende Erwartungen für 
das aktuelle Rechnungsjahr der Laufenden Rech-
nung angenommen:

In Mio. Franken

Voranschlag 2019  – 2,390
+ Rückmeldungen aus den 
   Ressorts (inkl. Nachkredite)  1,290

Erwartung 2019 – 1,100

Einwohner	(natürliche	Personen)

Per Mitte Oktober 2019 beträgt die Anzahl der 
Einwohner 16 213. Für das Jahr 2020 wird mit 
einem Wachstum von rund 1 % gerechnet.

Firmen	(Juristische	Personen)

Die eidgenössische Abstimmung zum Bundes-
gesetz über die Steuerreform und die AHV-Fi-
nanzierung STAF sowie die entsprechende Um-
setzung im Kanton Schwyz gemäss Beschluss 
des Kantonsrates vom 22. Mai.2019 wird die 
Steuererträge bei den juristischen Personen auf 
Stufe Bezirk und Gemeinden massiv reduzieren. 
Die einfache Gewinnsteuer wird ab dem Jahr 
2020 von 2,25 % auf 1,95 % reduziert. Die Steu-
ereinbusse wird vom Kanton Schwyz während 
10 Jahren voll, im 11. Jahr zu ⅔ und im 12. Jahr 
noch zu ⅓ ausgeglichen. Ab dem 13. Jahr erfol-
gen keine Ausgleichszahlungen mehr. Dies be-

deutet für den Bezirk Einsiedeln, dass wir unsere 
Anstrengungen in Bezug auf Firmenansiedelung 
intensivieren müssen, so dass die durch die Steu-
ersenkung entstandene Einbusse bei den Steuer-
einnahmen kompensiert werden kann. Dies wird 
eine grosse Herausforderung für den Bezirk Ein-
siedeln werden.

Defizitgarantie	Spital	Einsiedeln

Die Defizitgarantie aus dem Jahr 1975 wird im 
Jahr 2020 erstmals seit dem Jahr 2003 durch 
die Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern 
Wald ausgelöst. Die Defizitgarantie belastet die 
Laufende Rechnung mit 1 500 000 Franken. Die 
dritte Massnahme zum Spital wird im Jahr 2020 
zur Abstimmung kommen (siehe hierzu Erläute-
rungen zur Funktionalen Gliederung «Gesund-
heit»).

Finanzplan	der	Investitionsrechnung

Damit auch weiterhin nur möglichst gesicherte 
Werte in die Finanzplanung einfliessen, werden 
auch dieses Jahr geplante, aber noch nicht ge-
sicherte Vorhaben mit dem Vermerk «Zeitpunkt 
und Betrag noch unklar» innerhalb der Finanz-
planung 2021 ff. aufgeführt.

Neues	Finanzhaushaltsgesetz	ab	2021

Innerhalb der Finanzplanung wird es zu einem 
Rechnungslegungswechsel kommen. Das Fi-
nanzdepartement des Kantons Schwyz hat mit 
Schreiben vom 21. Juni 2018 informiert, dass der 
Regierungsrat die Einführung von HRM2 auf den 
1. Januar 2021 plant. Des Weiteren bat es die Ge-
meinden und Bezirke für die Vergleichbarkeit ab 
2021 bereits mit der neuen Abschreibungsme-
thode und den neuen Abschreibungssätzen zu 
kalkulieren. Der Bezirksrat Einsiedeln hat der Ab-
weichung zum aktuell gültigen Haushaltsgesetz 
zugestimmt. Im Finanzplan werden ab dem Jahr 
2021 bereits die neuen Abschreibungssätze an-
gewandt.
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Steuerfussplanung

Die vorstehend erwähnten Punkte zeigen, dass 
die Steuerfussreduktion auf das Jahr 2018 nach-
haltig war. Der Bezirksrat beantragt für das Jahr 
2020 deshalb weiterhin einen unveränderten 
Steuerfuss von 230 %. 

Voranschlag
2020 2019 2018

Laufende Rechnung
Total Aufwand  92 701 400  90 361 000 3%  86 645 582.71 7%

Total Ertrag - 89 206 100 - 87 971 200 1% - 86 163 527.08 4%

Aufwandüberschuss  3 495 300  2 389 800   482 055.63

Investitionsrechnung
Total Ausgaben  12 390 000  18 896 000 -34%  17 353 857.22 -29%

Total Einnahmen - 3 119 000 - 3 648 000 -15% - 3 809 706.02 -18%

Nettoinvestitionen  9 271 000  15 248 000  13 544 151.20

Finanzierung
Nettoinvestitionen  9 271 000  15 248 000  13 544 151.20
Abschreibungen Verwaltungsvermögen - 6 248 000 - 6 870 000 - 6 288 491.34
Saldo Spezialfinanzierungen - 1 409 600 - 1 185 300 -  702 807.62
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung  3 495 300  2 389 800   482 055.63
Finanzierungsfehlbetrag  5 108 700  9 582 500 -47%  7 034 907.87 -27%

Steuerfuss 230 %

Finanzierung Voranschlag Rechnung

230 % 230 %

Deckung	der	Aufwandüberschüsse

Der erwartete Aufwandüberschuss 2019 und der 
budgetierte Aufwandüberschuss 2020 werden 
mit dem vorhandenen Eigenkapital verrechnet. 

Nach der Verrechnung mit der Erwartung 2019 
sowie dem Voranschlag 2020 wird das Eigenkapi-
tal des Bezirks Einsiedeln per 31. Dezember 2020 
neu 16,9 Mio. Franken betragen.

Übersicht

Der Voranschlag 2020 der Laufenden Rechnung 
schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 
3 495 300 Franken ab. Das Ergebnis weicht um 
3,01 Mio. Franken gegenüber der Rechnung 
2018 bzw. um 1,1 Mio. Franken gegenüber dem 
Voranschlag 2019 ab.

Die Investitionsrechnung sieht im Jahr 2020 Net-
toinvestitionen von 9 271 000 Franken vor. 

Der budgetierte Aufwandüberschuss und die 
Nettoinvestitionen ergeben nach Abzug von 
Abschreibungen und des Saldos Spezialfinan-
zierungen einen Finanzierungsfehlbetrag von 
5,1 Mio. Franken. Die Verschuldung des Bezirks 
Ein siedeln wird deshalb bis Ende 2020 auf rund  
60 000 000 Franken anwachsen. 

Die Laufende Rechnung wie auch die Investi-
tionsrechnung sind gemäss kantonalem Hand-
buch zum Finanzhaushaltsgesetz für Bezirke und 
Gemeinden sowohl in Funktionaler Gliederung 
wie auch in der Artengliederung darzustellen. 
Nachfolgend wird der Voranschlag 2020 jeweils 
mit dem Voranschlag 2019 verglichen. Der in den 
Tabellen ebenfalls aufgeführte Vergleich mit der 
Jahresrechnung 2018 dient als zusätzliche Infor-
mation, welche hier im Antrag jedoch nicht wei-
ter erläutert wird.

Die Darstellung ist moderat komprimiert, d.h. 
die Werte werden wie im Vorjahr innerhalb der 
Funktion summarisch pro Kostenart dargestellt. 
Die detaillierte Darstellung ist auf der Homepage 
des Bezirks Einsiedeln abrufbar.

in Franken
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Laufende	Rechnung

Der Bezirk Einsiedeln plant für das Jahr 2020 
einen Gesamtaufwand von 92,7 Mio. Franken. 
Diesem Aufwand stehen 89,2 Mio. Franken an 
Erträgen gegenüber. 

Die Abweichungen werden nachfolgend zuerst 
nach Artengliederung und anschliessend nach 
Funktionaler Gliederung erläutert.

Personalaufwand

Der Personalaufwand bleibt in der Summe un-
verändert auf dem Vorjahresniveau. Innerhalb 
der Rechnung gab es geringfügige Verschiebun-
gen zwischen Löhne für Lehrkräfte, Löhne für 
Verwaltung sowie für die darauf basierenden 
Arbeitgeberbeiträge. 

Sachaufwand

Der Sachaufwand bleibt im Vergleich zum Vor-
anschlag 2019 stabil. Hingegen ist der Sachauf-
wand im Vergleich zum Rechnungsjahr 2018 um 
2,3 Mio. Franken höher. Diese Mehrkosten set-
zen sich aus verschiedensten Einzelpositionen 
wie beispielsweise Anschaffung Lernmittel im 
Rahmen der Einführung Lernplan 21, Gebäude-
unterhalt Schulliegenschaften, Ortsplanung, Er-
satz von Fahrzeugen des Werkteams sowie neue 
Räumlichkeiten für die Logopädie zusammen.

Voranschlag
2020 2019 2018

Artengliederung

3 Aufwand  92 701 400  90 361 000 3%  86 645 582.71 7%
30 Personalaufwand  41 243 400  41 155 700 0%  40 538 433.77 2%
31 Sachaufwand  19 151 600  19 336 100 -1%  16 857 233.99 14%
32 Passivzinsen   568 500   845 500 -33%   553 484.75 3%
33 Abschreibungen  6 454 000  7 026 500 -8%  6 813 960.75 -5%
35 Entschädigung an Gemeinwesen  3 569 200  3 330 400 7%  4 260 815.10 -16%
36 Eigene Beiträge  19 156 600  16 339 500 17%  15 304 098.98 25%
37 Durchlaufende Beiträge  1 052 800   679 700 55%  1 071 707.74 -2%
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen   25 800   29 879.66 -14%
39 Interne Verrechnungen  1 479 500  1 647 600 -10%  1 215 967.97 22%

4 Ertrag - 89 206 100 - 87 971 200 1% - 86 163 527.08 4%
40 Steuern - 40 368 000 - 41 665 000 -3% - 41 211 586.06 -2%
41 Regalien und Konzessionen - 1 408 000 - 1 403 000 0% - 1 469 432.85 -4%
42 Vermögenserträge - 1 064 000 -  976 200 9% -  921 880.52 15%
43 Entgelte - 20 372 000 - 19 945 100 2% - 19 395 197.07 5%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung - 14 650 100 - 13 065 300 12% - 12 946 854.65 13%
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen - 2 522 800 - 2 615 500 -4% - 2 764 558.08 -9%
46 Beiträge für eigene Rechnung - 4 905 100 - 4 788 500 2% - 4 493 414.18 9%
47 Durchlaufende Beiträge - 1 052 800 -  679 700 55% - 1 071 707.74 -2%
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen - 1 383 800 - 1 185 300 17% -  672 927.96 106%
49 Interne Verrechnungen - 1 479 500 - 1 647 600 -10% - 1 215 967.97 22%

Übersicht Laufende Rechnung Voranschlag Rechnung

in Franken
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Passivzinsen

Da Refinanzierungen von langfristigen Darlehen 
neu zu tieferen Zinssätzen erfolgen, können die 
Passivzinsen trotz Steigerung der Verschuldung 
auf Vorjahresniveau gehalten werden. Zusätzlich 
hilft auch der Regierungsratsbeschluss vom De-
zember 2018, welcher bestimmt, dass die Salden 
der Spezialfinanzierungen und Sonderrechnun-
gen nicht mehr verzinst werden müssen. 

Die Fälligkeit der Kredite sieht aktuell (Stand 
Ende Oktober 2019) wie folgt aus:

Vergleich zum Budget 2019 um 1,2 Mio. Fran-
ken höhere Ausgaben. Zusätzlich steigen auch 
die Kosten für Flüchtlinge und auch der Beitrag 
an IVSE (Interkantonale Vereinbarung für soziale 
Einrichtungen).

Steuern

Im Jahr 2020 wird es im Vergleich zum Voran-
schlag 2019 bei den natürlichen Personen zu 
einer Verschiebung der Erträge kommen bzw. es 
wird erwartet, dass es im Rechnungsjahr mehr 
Steuererträge geben wird, welche aber durch 
tiefere Erträgen bei den Vorjahren sowie bei den 
Quellensteuern ausgeglichen werden.

Bei den juristischen Personen beeinflusst erst-
malig die Umsetzung der eidgenössischen Ab-
stimmung STAF den Voranschlag des Bezirks. Es 
wird mit einem Ausfall von 690 000 Franken an 
Steuererträgen gerechnet. Der Kanton Schwyz, 
welcher als Ausgleich einen höheren Anteil an 
direkten Bundessteuern erhält, wird für 10 Jahre 
die Ausfälle auf Stufe Bezirk und Gemeinden mit 
einem separat ausgewiesenen Betrag «Kantons-
beitrag Ausgleich STAF» kompensieren. Nach 
dieser Übergangszeit wird der Kanton keine 
Kompensation mehr vornehmen. 

Regalien	und	Konzessionen

Der Ertrag aus Regalien und Konzessionen ist 
sowohl im Vergleich zur Rechnung 2018 sowie 
auch im Vergleich zum Voranschlag 2019 unver-
ändert. Erneut werden ⅓ der Konzessionsgebüh-
ren von 0,6 Mio. Franken der Spezialfinanzierung 
Energiefonds zugewiesen.

Vermögenserträge

Das Altersheim Langrüti wird dem Bezirk Ein-
siedeln wiederum voraussichtlich eine Miete 
von 350 000 Franken abliefern können. Bedingt 
durch das Auslaufen der Zusatzverbilligungen 
für die Alterswohnungen hat der Bezirksrat eine 
moderate Erhöhung der Mieten für die Alters-
wohnungen Langrüti beschlossen. 

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind gesetzlich vorgege-
ben. Für das Jahr 2020 gilt noch das Rechnungs-
legungsmodell HRM1 mit der degressiven Ab-
schreibungsmethode. Je nach Investition wird 
mit 8 %, 20 % oder 25 % abgeschrieben. Der ge-
samte Abschreibungsaufwand beläuft sich auf 
6,45 Mio. Franken. 

Entschädigung	an	Gemeinwesen

Die Sonderschulbeiträge werden der kantona-
len Fakturierung im 2019 angepasst bzw. knapp  
0,3 Mio. Franken tiefer budgetiert. Höhere Kos-
ten fallen bei der Staatsanwaltschaft Höfe Ein-
siedeln, für den Rettungsdienst sowie für Talent-
schüler an.

Eigene	Beiträge

Die gebundenen Beiträge an Ergänzungsleistun-
gen, Prämienverbilligungen, Pflegefinanzierung 
und wirtschaftliche Sozialhilfe verursachten im 
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Entgelte

Auch wenn die Gebühren für Amtshandlungen 
und Benützungsgebühren um je 0,2 Mio. Fran-
ken sinken, können die Entgelte in der Summe 
ein Wachstum von 0,4 Mio. Franken verzeich-
nen. Höhere Erträge werden hauptsächlich bei 
den Rückerstattungen erwartet (Wirtschaftliche 
Sozialhilfe).

Anteile	und	Beiträge	ohne	Zweckbindung

Der Bezirk Einsiedeln wird auch im Jahr 2020 
knapp 13,9 Mio. Franken aus dem innerkanto-
nalen Finanzausgleich entgegennehmen dür-
fen. Dieser setzt sich aus 2,5 Mio. Franken für 
die Grundstückgewinnsteuer, 1,4 Mio. Franken 

Normaufwandausgleich und 10 Mio. Franken 
Steuerkraftausgleich zusammen. In dieser Posi-
tion ist auch mit rund 690 000 Franken die STAF 
Ausgleichsfinanzierung enthalten.

Einlagen und Entnahmen aus  
Spezialfinanzierungen

Die Einlagen in und die Entnahmen aus Spezial-
finanzierungen entsprechen dem Ausgleich der 
Jahresrechnung (Abschlussbuchung) der ver-
schiedenen Spezial- und Sonderrechnungen des 
Bezirks Einsiedeln. Bei Einlagen in die Spezialfi-
nanzierung wird die Schuld des Bezirkshaushalts 
gegenüber der Spezialfinanzierung bzw. Sonder-
rechnung erhöht, bei Entnahmen werden die 
Schulden abgebaut.

 

Allgemeine	Verwaltung

Der Aufwandüberschuss der allgemeinen Ver-
waltung bleibt unverändert. Einzelne Kostenstei-
gerungen konnten durch höhere Erträge oder 
Einsparungen kompensiert werden.

Die Kosten für die Erstellung der Botschaften 
steigen. Neu werden nebst der ordentlichen 
Botschaft separate «Abstimmungsbüchlein» den 
Haushaltungen zugestellt.

Bei den Verwaltungsliegenschaften sind u.a. Kos-
ten für neue Räume für die Logopädie und für 
den Wettbewerb und Preisgeld Einsiedlerhof 
enthalten.

Öffentliche	Sicherheit

Die bereits in der Jahresrechnung 2018 festge-
stellten höheren Kosten für die Staatsanwalt-
schaft werden auch im 2020 anfallen. Starker 
Rückgang an Busseneinnahmen aufgrund eines 
Bundesgerichtsentscheides ist eine der Ursa-
chen hierfür. 

Voranschlag
2020 2019 2018

Funktionale Gliederung
Aufwandüberschuss  3 495 300  2 389 800   482 055.63

0 Allgemeine Verwaltung  6 225 900  6 221 800 0%  5 982 615.96 4%
1 Öffentliche Sicherheit  1 248 700  1 097 300 14%  1 174 803.26 6%
2 Bildung  26 890 400  27 589 400 -3%  27 599 877.55 -3%
3 Kultur und Freitzeit  1 326 600  1 351 500 -2%  1 125 310.78 18%
4 Gesundheit  3 205 000  1 690 500 90%  1 550 224.18 107%
5 Soziale Wohlfahrt  12 508 400  11 774 500 6%  11 532 625.05 8%
6 Verkehr  5 384 700  5 804 200 -7%  4 644 910.21 16%
7 Umwelt und Raumordnung  1 952 600  1 845 100 6%  1 274 820.40 53%
8 Volkswirtschaft -  855 400 -  705 000 21% -  956 794.91 -11%
9 Finanzen und Steuern - 54 391 600 - 54 279 500 0% - 53 446 336.85 2%

Übersicht Laufende Rechnung Voranschlag Rechnung

in Franken
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Die Netto-Bezirksgerichtskosten steigen im Ver-
gleich zum Voranschlag 2019 ebenfalls, da zum 
einen höhere Lohnkosten budgetiert werden 
und zum anderen die Gebührenerträge auf 
Grund der vermehrten Inanspruchnahme der 
unentgeltlichen Prozessführung sinken.

Die Schadenwehr weist per 31. Dezember 2018 
ein Guthaben von 81 000 Franken aus. Gemäss 
Voranschlag 2019 (– 207 000 Franken) und 2020 
(– 178 600 Franken) wird das Guthaben in einen 
Verlustvortrag mutieren. Die Ausgaben für die 
Schadenwehr sind im Vergleich zum Voranschlag 
2019 konstant geblieben. Es zeigt sich nun, auch 
im Hinblick auf grössere anstehende Investitio-
nen, dass die Schadenwehrersatzabgabe in der 
heutigen Höhe nicht mehr ausreichend ist. Ge-
mäss Finanzhaushaltsgesetz muss eine Spezial-
finanzierung mittelfristig ausgeglichen sein. Auf 
das Jahr 2021 ist daher mit einer spürbaren Erhö-
hung der Schadenwehrersatzabgabe zu rechnen.

Bildung

Der Aufwandüberschuss bei der Bildung konn-
te sowohl gegenüber der Jahresrechnung 2018 
wie auch gegenüber dem Budget 2019 reduziert 
werden. 

Die Kosten für den Kindergarten steigen so-
wohl aufgrund höherer Lohnkosten, aber auch, 
weil Schulgelder bezahlt werden für Schüler, die 
ausserhalb des Bezirks Einsiedeln in die Schule 
gehen. Dafür sinken, zum Teil deutlich, die Net-
tokosten bei der Primar- wie auch bei der Ober-
stufenschule. Ebenfalls werden tiefere Kosten 
für die Sonderschulung erwartet.

Gesundheit

Im kommenden Jahr wird erstmals seit dem Jahr 
2003 die Defizitgarantie an die Stiftung Kranken-
haus Maria zum finstern Wald (Spital Einsiedeln) 
zu Lasten der Jahresrechnung des Bezirks Ein-
siedeln ausgelöst. Die Defizitgarantie aus dem 
Jahr 1975 besagt, dass Betriebsdefizite des Spi-
talbetriebes durch den Bezirk Einsiedeln zu de-
cken sind. Der Bezirksrat Einsiedeln hat mit der 
Stiftung Krankenhaus Maria zum finstern Wald 
die Vereinbarung dahingehend präzisiert, als 
dass das Defizit nur bis zu einem Stiftungskapital  

von 0.00 Franken zuzüglich einer Sicherheits-
marge ausgeglichen werden muss. Die Stiftung 
Krankenhaus Maria zum finstern Wald verfügte 
per 31. Dezember 2018 noch über ein Stiftungs-
kapital von 6,9 Mio. Franken und konnte mit dem 
Landverkauf an den Bezirk Einsiedeln ihr Stif-
tungskapital um über 2,0 Mio. Franken stärken. 
Nach Verrechnung des erwarteten Betriebsde-
fizites 2019 und des budgetierten Betriebsdefi-
zites 2020 zeigt sich, dass der Bezirk Einsiedeln 
für das kommende Jahr unter dem Titel Defizit-
garantie 1,5 Mio. Franken aufwenden muss.

Der Bezirksrat Einsiedeln hat in seiner Funktion 
als Aufsichtsorgan die Stiftung Krankenhaus Ma-
ria zum finstern Wald mit der Ausarbeitung von 
verschiedenen Sanierungsstrategien für die Sze-
narien «Alleingang» oder «Zukunft mit Partner» 
beauftragt. Die entsprechenden Sanierungsstra-
tegien liegen dem Bezirksrat vor. Die hierzu not-
wendigen Gespräche sind weit fortgeschritten. 
Gleichzeitig hat die Stiftung Krankenhaus Maria 
zum finstern Wald diverse Kostenoptimierungen 
vorgenommen, die sich bereits positiv auf die 
Jahresrechnung auswirken.

Zur Sicherung des langfristigen Erhalts des Spi-
talstandortes Einsiedeln verfolgt der Bezirksrat 
Einsiedeln eine dreistufige Strategie, welche 
nachfolgend aufgeführt ist: 

1.  Gewährung eines Darlehens von  0,25 Mio.  
Franken zur Fertigstellung des Klinikinformati-
onssystems «KIS» (bewilligt durch die Bezirks-
gemeinde vom 16. April 2019)

2.  Kauf einer Landparzelle im Betrag von rund 
2,5 Mio. Franken zur Stärkung der Liquidität 
und des Stiftungskapitals durch den Bezirk 
Einsiedeln (bewilligt durch den Stimmbürger 
am 22. September 2019)

3.  Bilanzsanierung verbunden mit der Aufhe-
bung der Defizitgarantie

Die dritte Sanierungsmassnahme stellt der Be-
zirksrat voraussichtlich an der Rechnungsge mein - 
de am 15. April 2020 dem Bürger vor. Mit der  
geplanten dritten Massnahme will der Bezirksrat 
Einsiedeln den Spitalstandort Einsiedeln lang-
fristig sichern und gleichzeitig die Defizitgarantie  
aufh eben. Über den Umfang und die Ausgestal-
tung der dritten Massnahme wird der Bezirksrat 
Einsiedeln sobald als möglich informieren.
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Soziale	Wohlfahrt

Die Kosten für die soziale Wohlfahrt steigen wei-
ter. Das Wachstum zeigt sich bei höheren Beiträ-
gen an die Ergänzungsleistungen, Pflegefinanzie-
rung und Prämienverbilligungen. Auf Grund der 
demographischen Entwicklung der Wohnbevöl-
kerung ist auch langfristig mit weiter steigenden 
Kosten zu rechnen.

Das Alters- und Pflegeheim Langrüti wird seit 
dem Jahr 2012 als «Spezialfinanzierung» geführt, 
wobei gemäss Volkswille die Betriebserfolge als 
Mieterträge dem Bezirk Einsiedeln gutgeschrie-
ben bzw. über Steuergelder belastet werden. Es 
ist vorgesehen, dass mit der Einführung der neu-
en Rechnungslegung HRM2 im Jahr 2021 diese 
Praxis zu einer ordentlichen Spezialfinanzierung 
geändert wird.

Die Kosten im Asylwesen können auf dem Ni-
veau der abgeschlossenen Rechnung gehalten 
werden bzw. fallen einen Drittel tiefer aus als im 
Voranschlag 2019.

Verkehr

Die Kosten für den Winterdienst sind je nach 
Winter sehr unterschiedlich. Budgetiert wird je-
weils anhand eines Mittelwerts der letzten Jah-
re. Die Anschaffungen fallen höher aus, da ein 
Fahrzeug ersetzt werden muss.

Bei den Unterhaltsarbeiten sind die Sulzelstrasse 
(Grüen Aff – Bodenmattli), die Burgerenstrasse 
(Kirche – Kurve), Etzel 3. Etappe und auch ein Bei-
trag an die Sanierung der Wäni eingeplant.

Umwelt	und	Raumordnung

Die Spezialfinanzierung Wasserwerk verfügt  
per 31. Dezember 2018 über ein Guthaben von 
351 000 Franken. Der Aufwand ist jedoch auch 
in dieser Spezialfinanzierung erheblich höher als 
der Ertrag. Die Kosten steigen auch auf Grund 
der Erschliessung von neuen Grundwasservor-
kommen. Das entsprechende Ressort wird im 
Jahr 2020 eine Gebührenanpassung prüfen.

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 
weist per 31. Dezember 2018 einen Verlustvor-
trag von 1,28 Mio. Franken aus. Mit den wei-
teren Entnahmen wird der Verlustvortrag auf  
1,99 Mio. Franken ansteigen. Gleichzeitig ver-
fügt die Abwasserbeseitigung per Ende 2018 
noch über ein Guthaben von 5,44 Mio. Franken 
aus den Anschlussgebühren. 

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung ver-
fügt per 31. Dezember 2018 über ein Guthaben 
von 68 300 Franken, welches sich durch die Ent-
nahmen in einen Verlustvortrag verwandeln 
wird. Bei dieser Spezialfinanzierung sind Gebüh-
renerhöhungen auf das Jahr 2021 denkbar.

Der Aufwand für die Altlastenüberwachungen 
steigt leicht. Zusätzlich wurden 50 000 Franken 
für Sanierungen eingestellt.

Im Bereich Ortsplanung werden verschiedene 
Projekte wie Bahnhofareal, kommunale Richt-
planung, Hauptstrasse und Dorfplatz angegan-
gen.

Volkswirtschaft

Erstmals wird der neu durch den Stimmbürger 
bewilligte Kurtaxenfonds separat und transpa-
rent ausgewiesen.

Finanzen	und	Steuern

Die Steuerausfälle aufgrund der eidgenössi schen 
STAF-Abstimmung werden vorübergehend (zehn 
Jah re) durch den Kanton Schwyz ausgeglichen.

Bei den natürlichen Personen wird bei den 
Steuer erträgen im Rechnungsjahr mit einem 
moderaten Wachstum gerechnet.
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Voranschlag
2020 2019 2018

0 Allgemeine Verwaltung Netto  6 225 900  6 221 800 0%  5 982 615.96 4%

3 Aufwand  10 642 300  10 124 900  10 032 320.11
4 Ertrag - 4 416 400 - 3 903 100 - 4 049 704.15

011 Legislative/Bezirksversammlung Netto   236 900   150 200 58%   173 091.77 37%

3 Aufwand   236 900   150 200   173 091.77
4 Ertrag
300 Behörden, Kommissionen   38 500   21 800   32 052.50
303 Sozialversicherungsbeiträge   1 800   1 500   1 071.60
309 Übriger Personalaufwand   6 000   6 000   3 589.90
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   129 000   77 000   91 235.95
317 Spesenentschädigungen    500    500    93.00
318 Dienstleistungen und Honorare   53 700   36 000   37 304.32
319 Übriger Sachaufwand   7 400   7 400   7 744.50

012 Exekutive/Bezirksbehörde Netto   654 000   652 300 0%   628 994.20 4%

3 Aufwand   689 000   687 300   663 994.20
4 Ertrag -  35 000 -  35 000 -  35 000.00
300 Behörden, Kommissionen   519 800   516 800   504 090.25
303 Sozialversicherungsbeiträge   37 400   36 700   35 920.40
304 Personenversicherungsbeiträge   47 000   47 000   46 054.50
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   4 300   4 300   3 562.55
309 Übriger Personalaufwand   2 000   2 000    490.00
317 Spesenentschädigungen   22 500   22 500   22 859.25
318 Dienstleistungen und Honorare   56 000   58 000   51 017.25
490 Anteil Personalaufwand -  35 000 -  35 000 -  35 000.00

020 Bezirksverwaltung Netto  2 928 500  3 048 000 -4%  2 845 479.43 3%

3 Aufwand  3 898 500  3 912 000  3 726 448.44
4 Ertrag -  970 000 -  864 000 -  880 969.01
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals  2 050 700  2 152 000  1 929 424.85
303 Sozialversicherungsbeiträge   161 500   166 400   142 374.95
304 Personenversicherungsbeiträge   186 000   197 600   191 115.95
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   18 300   19 200   16 387.15
307 Rentenleistungen   78 300   84 600   23 500.00
309 Übriger Personalaufwand   115 000   113 000   94 358.35
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   93 000   102 000   93 581.93
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   3 000   26 700   50 534.95
313 Verbrauchsmaterialien   1 000   1 500    780.90
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   25 000   25 000   46 278.40
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   100 000   92 000   82 573.15
317 Spesenentschädigungen   10 000   10 000   5 330.15
318 Dienstleistungen und Honorare   415 600   400 000   430 978.56
319 Übriger Sachaufwand   11 100   11 000   10 851.00
330 Finanzvermögen    20.00
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   510 000   386 000   471 562.45
361 Kanton   120 000   125 000   136 795.70
431 Gebühren für Amtshandlungen -  215 000 -  215 000 -  237 460.36
436 Rückerstattungen -  120 000 -  80 000 -  141 574.38
451 Kanton -  8 000 -  8 000 -  8 125.40
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände -  67 000 -  65 000 -  140 697.65
490 Anteil Personalaufwand -  480 000 -  416 000 -  273 111.22
491 Anteil Sachaufwand -  80 000 -  80 000 -  80 000.00

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
(Detailheft online verfügbar)

Voranschlag Rechnung

in Franken
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Voranschlag
2020 2019 2018

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
(Detailheft online verfügbar)

Voranschlag Rechnung

021 RZ Einsiedeln Netto
3 Aufwand  2 255 800  1 798 100  2 028 870.39
4 Ertrag - 2 255 800 - 1 798 100 - 2 028 870.39
309 Übriger Personalaufwand   20 000   20 000    165.00
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   173 418.32
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   37 000   42 000   24 803.92
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   854 400   829 800   607 892.81
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   4 000   4 000   2 470.60
318 Dienstleistungen und Honorare   15 000   5 000   12 788.27
372 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände   945 400   582 300   971 220.25
390 Anteil Personalaufwand   380 000   315 000   236 111.22
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände - 1 310 400 - 1 173 500 - 1 057 650.14
472 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände -  945 400 -  582 300 -  971 220.25
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -  42 300

025 Zivilstandswesen Netto   60 000   55 000 9%   52 261.35 15%
3 Aufwand   60 000   55 000   52 261.35
4 Ertrag
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   60 000   55 000   52 261.35

029 Bauverwaltung Netto  1 088 500   984 100 11%   907 727.56 20%

3 Aufwand  1 543 000  1 550 400  1 413 916.41
4 Ertrag -  454 500 -  566 300 -  506 188.85
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals  1 037 900  1 026 000   994 185.25
303 Sozialversicherungsbeiträge   82 200   79 700   74 947.25
304 Personenversicherungsbeiträge   103 300   101 400   108 391.15
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   13 500   13 300   12 358.60
309 Übriger Personalaufwand   15 200   13 000   5 907.55
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   40 000   40 000   36 835.86
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   3 000   3 000   3 000.00
315 Übriger Unterhalt durch Dritte    200
317 Spesenentschädigungen   3 500   3 500   3 356.25
318 Dienstleistungen und Honorare   183 400   212 700   173 037.90
319 Übriger Sachaufwand   6 000   2 600   1 896.60
390 Anteil Personalaufwand   55 000   55 000
431 Gebühren für Amtshandlungen -  453 000 -  565 000 -  479 079.95
436 Rückerstattungen -  1 500 -  1 300 -  27 108.90

060 Verwaltungsliegenschaften Netto  1 258 000  1 332 200 -6%  1 375 061.65 -9%

3 Aufwand  1 959 100  1 971 900  1 973 737.55
4 Ertrag -  701 100 -  639 700 -  598 675.90
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   277 300   228 000   210 085.30
303 Sozialversicherungsbeiträge   21 800   17 500   15 979.45
304 Personenversicherungsbeiträge   27 300   22 500   19 566.40
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   2 500   2 000   1 878.30
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   25 500   9 000   12 434.26
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   93 100   93 500   81 452.65
313 Verbrauchsmaterialien   9 300   9 900   5 158.15
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   195 800   164 400   355 566.64
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   44 000   44 000   41 359.75
317 Spesenentschädigungen   10 200   3 000   1 952.75
318 Dienstleistungen und Honorare   318 900   326 100   153 956.45
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   833 000   885 000   982 937.45
393 Anteil Kapitalzinsen   100 400   167 000   91 410.00

in Franken
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Voranschlag
2020 2019 2018

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
(Detailheft online verfügbar)

Voranschlag Rechnung

427 Liegensch'erträge d. Verwaltungsvermögens -  459 300 -  442 400 -  375 173.65
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. -  2 000 -  2 500 -  1 855.00
436 Rückerstattungen -  50 000 -  5 000 -  31 847.25
490 Anteil Personalaufwand -  5 000 -  5 000 -  5 000.00
491 Anteil Sachaufwand -  184 800 -  184 800 -  184 800.00

1 Öffentliche Sicherheit Netto  1 248 700  1 097 300 14%  1 174 803.26 6%

3 Aufwand  2 766 900  2 633 800  2 599 413.76
4 Ertrag - 1 518 200 - 1 536 500 - 1 424 610.50

100 Vermessung Netto   80 000   178 500 -55%   76 071.00 5%

3 Aufwand   80 000   179 000   76 071.00
4 Ertrag -   500
313 Verbrauchsmaterialien    500    500    191.65
318 Dienstleistungen und Honorare   79 500   178 500   75 879.35
436 Rückerstattungen -   500

103 Betreibungsamt Netto   105 000   100 000 5%   104 488.40 0%

3 Aufwand   105 000   100 000   104 488.40
4 Ertrag
318 Dienstleistungen und Honorare   105 000   100 000   104 488.40

105 Schlichtungsbehörde im Mietwesen Netto   25 000   24 000 4%   21 878.50 14%

3 Aufwand   25 000   24 000   21 878.50
4 Ertrag
300 Behörden, Kommissionen   3 000   6 000    595.00
318 Dienstleistungen und Honorare   22 000   18 000   21 283.50

106 Marktwesen Netto -  16 000 -  17 000 -6% -  15 135.50 6%

3 Aufwand   13 000   12 000   14 804.50
4 Ertrag -  29 000 -  29 000 -  29 940.00
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   2 000   1 000   2 192.40
318 Dienstleistungen und Honorare   10 000   10 000   12 612.10
319 Übriger Sachaufwand   1 000   1 000
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. -  22 000 -  22 000 -  22 200.00
436 Rückerstattungen -  7 000 -  7 000 -  7 740.00

107 Wirtschaftswesen Netto -  60 000 -  45 000 33% -  89 493.25 -33%

3 Aufwand   15 000   25 000   9 980.50
4 Ertrag -  75 000 -  70 000 -  99 473.75
318 Dienstleistungen und Honorare   15 000   25 000   9 980.50
410 Konzessionen -  50 000 -  45 000 -  53 634.15
431 Gebühren für Amtshandlungen -  25 000 -  25 000 -  45 839.60

113 Polizei Netto
3 Aufwand   2 400   2 400   2 531.50
4 Ertrag -  2 400 -  2 400 -  2 531.50
372 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände   2 400   2 400   2 531.50
472 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände -  2 400 -  2 400 -  2 531.50

in Franken
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Voranschlag
2020 2019 2018

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
(Detailheft online verfügbar)

Voranschlag Rechnung

120 Vermittler Netto   18 000   14 100 28%   14 055.95 28%

3 Aufwand   28 000   26 100   23 355.95
4 Ertrag -  10 000 -  12 000 -  9 300.00
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   20 000   20 000   16 800.00
303 Sozialversicherungsbeiträge   2 000   1 600   1 298.40
304 Personenversicherungsbeiträge   1 500
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    24.60
309 Übriger Personalaufwand    500    500
318 Dienstleistungen und Honorare   3 000   3 000    361.35
319 Übriger Sachaufwand   1 000   1 000   4 871.60
431 Gebühren für Amtshandlungen -  10 000 -  12 000 -  9 300.00

121 Staatsanwaltschaft Netto   423 700   266 300 59%   412 133.85 3%

3 Aufwand   423 700   266 300   412 133.85
4 Ertrag
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   423 700   266 300   412 133.85

122 Bezirksgericht Netto   453 000   319 300 42%   442 118.88 2%

3 Aufwand   733 000   699 300   690 060.88
4 Ertrag -  280 000 -  380 000 -  247 942.00
300 Behörden, Kommissionen   8 000   8 000   2 585.00
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   425 600   396 600   385 303.45
303 Sozialversicherungsbeiträge   32 500   30 800   28 341.90
304 Personenversicherungsbeiträge   40 800   39 500   40 910.50
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   3 700   3 500   3 100.30
309 Übriger Personalaufwand    165.00
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   8 200   8 500   10 459.20
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   10 000   5 000
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   1 000   1 000
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   70 700   74 700   70 268.05
317 Spesenentschädigungen   1 000   1 000    615.50
318 Dienstleistungen und Honorare   131 500   130 700   148 311.98
431 Gebühren für Amtshandlungen -  280 000 -  380 000 -  245 867.20
436 Rückerstattungen -  2 074.80

140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung) Netto
3 Aufwand  1 008 100  1 006 900  1 021 279.80
4 Ertrag - 1 008 100 - 1 006 900 - 1 021 279.80
300 Behörden, Kommissionen   23 700   18 200   29 882.50
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   342 800   263 000   253 176.50
303 Sozialversicherungsbeiträge   9 200   9 200   9 951.45
304 Personenversicherungsbeiträge   5 500   5 500   5 296.20
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    600    600    506.20
306 Dienstkleider, Wohnungs-/Verpfl.zulagen   4 800   5 300   2 969.40
309 Übriger Personalaufwand   48 000   68 000   58 616.35
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   10 600   12 800   10 837.30
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   105 700   171 100   205 411.81
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   18 000   18 000   20 485.55
313 Verbrauchsmaterialien   23 100   23 100   23 025.75
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   43 400   39 500   77 990.74
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   75 800   79 500   64 572.75
317 Spesenentschädigungen   11 700   11 500   4 143.80
318 Dienstleistungen und Honorare   53 300   52 100   41 747.00
319 Übriger Sachaufwand   6 100   6 100   5 889.95

in Franken
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Voranschlag
2020 2019 2018

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
(Detailheft online verfügbar)

Voranschlag Rechnung

321 Kurzfristige Schulden    500    500   1 607.00
329 Übrige Zinsen   3 000   3 000   1 038.80
330 Finanzvermögen   6 000   6 000   10 298.20
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   141 000   124 000   116 000.00
363 Eigene Anstalten   44 000   56 500   47 202.55
390 Anteil Personalaufwand   20 000   20 000   20 000.00
391 Anteil Sachaufwand   4 000   4 000   4 000.00
393 Anteil Kapitalzinsen   7 300   9 400   6 630.00
421 Guthaben -  1 000 -  1 000 -   551.15
429 Übrige Vermögenserträge -  7 000
430 Ersatzabgaben -  640 000 -  645 000 -  643 320.50
436 Rückerstattungen -  83 500 -  41 900 -  64 211.35
461 Kanton -  105 000 -  105 000 -  156 870.00
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -  178 600 -  207 000 -  156 326.80

150 Militär Netto   81 600   127 700 -36%   47 244.50 73%

3 Aufwand   81 600   127 700   47 244.50
4 Ertrag
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   1 600   1 600    150.00
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   2 500   2 500   2 778.10
318 Dienstleistungen und Honorare   1 400   1 600    709.50
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   52 000   100 000   21 406.90
365 Private Institutionen   21 400   21 400   19 740.00
393 Anteil Kapitalzinsen   2 700    600   2 460.00

160 Zivilschutz Netto   138 400   129 400 7%   161 440.93 -14%

3 Aufwand   252 100   165 100   175 584.38
4 Ertrag -  113 700 -  35 700 -  14 143.45
300 Behörden, Kommissionen   17 200   1 000   1 980.00
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   16 200
303 Sozialversicherungsbeiträge   1 300
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    200
309 Übriger Personalaufwand   17 000   13 500   5 232.80
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   3 000   2 000   1 706.95
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   81 200   32 953.85
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   21 400   24 800   19 902.55
313 Verbrauchsmaterialien   3 000   3 700    670.80
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   48 500   79 600   81 940.68
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   10 000    421.65
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   3 300   2 600   2 400.00
317 Spesenentschädigungen    500    200    210.10
318 Dienstleistungen und Honorare   47 000   20 000   28 165.00
436 Rückerstattungen -  107 200 -  7 200 -  6 443.45
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände -  1 200.00
461 Kanton -  6 500 -  28 500 -  6 500.00
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2 Bildung Netto  26 890 400  27 589 400 -3%  27 599 877.55 -3%

3 Aufwand  32 194 200  32 709 500  32 597 305.80
4 Ertrag - 5 303 800 - 5 120 100 - 4 997 428.25

200 Kindergarten Netto  1 730 000  1 529 700 13%  1 666 752.65 4%

3 Aufwand  2 283 100  2 085 700  2 233 756.35
4 Ertrag -  553 100 -  556 000 -  567 003.70
302 Löhne der Lehrkräfte  1 797 500  1 698 100  1 809 167.70
303 Sozialversicherungsbeiträge   141 900   131 800   139 868.90
304 Personenversicherungsbeiträge   177 700   167 800   191 159.65
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   16 100   15 200   15 517.85
307 Rentenleistungen   11 600   8 225.00
309 Übriger Personalaufwand   3 500   5 000   3 330.00
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   34 100   30 300   34 276.45
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   10 000   20 000   24 623.75
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   13 500   13 500   5 012.90
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   4 000   4 000   2 000.00
317 Spesenentschädigungen   6 800    574.15
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   66 400
436 Rückerstattungen -  20 000 -  20 000 -  23 103.70
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände -  9 000
461 Kanton -  524 100 -  536 000 -  543 900.00

210 Primarschule Netto  9 398 800  9 947 600 -6%  9 727 718.12 -3%

3 Aufwand  11 353 500  11 894 300  11 551 450.08
4 Ertrag - 1 954 700 - 1 946 700 - 1 823 731.96
302 Löhne der Lehrkräfte  8 766 900  9 177 800  9 099 461.90
303 Sozialversicherungsbeiträge   692 100   711 800   696 323.50
304 Personenversicherungsbeiträge   865 300   910 000   945 328.00
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   78 400   82 200   80 961.25
307 Rentenleistungen   71 600   12 883.00
309 Übriger Personalaufwand   36 000   39 300   48 450.40
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   511 200   613 900   387 685.78
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   81 000   106 000   77 574.61
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   91 000   108 000   104 364.29
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   80 200   74 200   67 679.45
317 Spesenentschädigungen   38 500   46 500   2 172.35
319 Übriger Sachaufwand   5 900   3 200   5 993.05
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   15 000   1 000   10 572.50
391 Anteil Sachaufwand   20 400   20 400   12 000.00
436 Rückerstattungen -  50 000 -  132 200 -  86 087.81
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände -  157 000 -  160 100 -  220 244.15
461 Kanton - 1 747 700 - 1 654 400 - 1 517 400.00

211 Sekundarstufe 1 Netto  6 619 800  6 919 100 -4%  6 979 987.62 -5%

3 Aufwand  8 352 400  8 560 100  8 649 167.31
4 Ertrag - 1 732 600 - 1 641 000 - 1 669 179.69
302 Löhne der Lehrkräfte  5 934 500  6 063 100  6 186 019.00
303 Sozialversicherungsbeiträge   468 600   470 200   475 812.55
304 Personenversicherungsbeiträge   586 800   600 000   659 033.15
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   53 100   54 300   57 154.95
307 Rentenleistungen   6 300   55 500   94 839.05
309 Übriger Personalaufwand   20 500   24 700   24 466.50
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   375 400   385 400   298 850.78
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311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   51 000   103 000   76 828.58
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   72 500   63 000   59 428.95
317 Spesenentschädigungen   58 900   61 600   30 462.90
319 Übriger Sachaufwand    500   1 200
330 Finanzvermögen   1 000.00
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   224 300   178 100   189 839.90
365 Private Institutionen   500 000   500 000   495 431.00
436 Rückerstattungen -  100 000 -  100 000 -  169 760.19
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände -  373 400 -  411 900 -  498 019.50
461 Kanton - 1 259 200 - 1 129 100 - 1 001 400.00

214 Musikschule Netto   691 500   635 900 9%   697 839.32 -1%

3 Aufwand  1 700 900  1 572 300  1 592 790.72
4 Ertrag - 1 009 400 -  936 400 -  894 951.40
302 Löhne der Lehrkräfte  1 359 100  1 252 200  1 292 648.40
303 Sozialversicherungsbeiträge   102 500   96 200   97 811.35
304 Personenversicherungsbeiträge   113 000   111 000   108 180.15
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   12 000   11 100   10 867.20
309 Übriger Personalaufwand   14 800   13 800   6 209.85
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   13 500   16 500   9 390.72
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   25 000   25 000   25 321.90
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   5 500   5 500   4 539.95
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   23 700   23 600   21 672.40
317 Spesenentschädigungen   4 000   4 000   3 968.85
318 Dienstleistungen und Honorare   12 800   7 300   6 403.65
319 Übriger Sachaufwand   2 800   2 100   1 803.60
330 Finanzvermögen    500    37.50
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   4 200
366 Private Haushalte   8 000   3 500   3 935.20
433 Schulgelder -  534 000 -  556 000 -  529 694.20
436 Rückerstattungen -  415 000 -  335 000 -  329 735.55
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände -  30 000 -  25 000 -  23 521.65
472 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände -  10 000
491 Anteil Sachaufwand -  20 400 -  20 400 -  12 000.00

218 Allgemeine Schuldienste Netto   470 000   459 500 2%   480 733.33 -2%

3 Aufwand   470 000   459 500   480 733.33
4 Ertrag
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   17 800   17 800   16 421.98
317 Spesenentschädigungen   5 500   2 500   4 893.00
318 Dienstleistungen und Honorare   302 700   280 200   320 470.35
351 Kanton   4 000   4 000   4 997.00
366 Private Haushalte   95 000   110 000   97 951.00
390 Anteil Personalaufwand   35 000   35 000   26 000.00
391 Anteil Sachaufwand   10 000   10 000   10 000.00
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219 Schulverwaltung Netto   900 700   882 000 2%  1 453 189.22 -38%

3 Aufwand   900 700   882 000  1 463 873.22
4 Ertrag -  10 684.00
300 Behörden, Kommissionen   17 500   17 500   22 750.00
302 Löhne der Lehrkräfte   466 300   488 800   402 158.65
303 Sozialversicherungsbeiträge   38 300   39 400   32 372.80
304 Personenversicherungsbeiträge   46 400   48 300   41 197.80
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   4 400   4 600   3 656.80
309 Übriger Personalaufwand   26 700   25 300   23 749.75
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   18 300   19 800   12 561.25
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   1 000   5 000   2 192.32
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   2 500   2 500
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   6 800   6 800
317 Spesenentschädigungen   1 000   1 500   2 430.85
318 Dienstleistungen und Honorare   42 000   36 600   78 280.60
319 Übriger Sachaufwand    900    900    670.00
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   218 600   175 000   831 852.40
390 Anteil Personalaufwand   10 000   10 000   10 000.00
436 Rückerstattungen -  10 684.00

220 Sonderschulung Netto  1 310 000  1 600 000 -18%  1 588 241.55 -18%

3 Aufwand  1 310 000  1 600 000  1 588 241.55
4 Ertrag
351 Kanton  1 310 000  1 600 000  1 588 241.55

240 Schulliegenschaften und Anlagen Netto  5 769 600  5 615 600 3%  5 005 415.74 15%

3 Aufwand  5 823 600  5 655 600  5 037 293.24
4 Ertrag -  54 000 -  40 000 -  31 877.50
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals  1 464 500  1 311 000  1 262 911.75
303 Sozialversicherungsbeiträge   115 500   101 300   96 252.75
304 Personenversicherungsbeiträge   121 400   105 500   113 629.55
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   13 100   11 800   10 013.40
309 Übriger Personalaufwand   8 800   1 404.50
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   110 200   70 200   140 700.31
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   385 500   436 600   339 127.05
313 Verbrauchsmaterialien   77 600   73 900   56 490.70
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   903 500   929 600   779 909.78
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   8 000   8 000   1 677.90
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   155 800   186 800   197 907.30
317 Spesenentschädigungen   4 500   8 700   7 318.20
318 Dienstleistungen und Honorare   145 700   210 800   170 122.90
319 Übriger Sachaufwand   128 129.10
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen  2 172 000  2 010 000  1 606 448.05
393 Anteil Kapitalzinsen   137 500   191 400   125 250.00
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. -  30 000 -  30 000 -  29 240.00
436 Rückerstattungen -  24 000 -  10 000 -  2 637.50
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3 Kultur und Freizeit Netto  1 326 600  1 351 500 -2%  1 125 310.78 18%

3 Aufwand  1 402 400  1 428 700  1 194 412.43
4 Ertrag -  75 800 -  77 200 -  69 101.65

300 Kulturförderung Netto   307 700   197 600 56%   198 548.00 55%
3 Aufwand   307 700   197 600   198 824.00
4 Ertrag -   276.00
318 Dienstleistungen und Honorare   20 000   20 000   17 436.15
365 Private Institutionen   217 700   117 600   117 594.00
366 Private Haushalte   70 000   60 000   63 793.85
435 Verkäufe -   276.00

301 Bibliothek Netto   185 700   176 700 5%   171 068.56 9%

3 Aufwand   243 200   235 600   218 277.61
4 Ertrag -  57 500 -  58 900 -  47 209.05
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   128 000   120 900   111 825.10
303 Sozialversicherungsbeiträge   10 000   9 300   8 451.95
304 Personenversicherungsbeiträge   7 300   6 700   5 593.20
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   1 200   1 100    594.00
309 Übriger Personalaufwand   2 800   2 300
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   9 100   8 000   6 181.45
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   27 000   32 000   36 225.91
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien    654.35
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   5 800   5 800
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   40 000   40 000   39 996.00
317 Spesenentschädigungen    500    500   1 396.30
318 Dienstleistungen und Honorare   11 500   9 000   7 359.35
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. -  9 000 -  9 400 -  9 537.10
436 Rückerstattungen -  3 500 -  4 500 -  1 671.95
490 Anteil Personalaufwand -  35 000 -  35 000 -  26 000.00
491 Anteil Sachaufwand -  10 000 -  10 000 -  10 000.00

310 Denkmalpflege und Heimatschutz Netto   10 100   10 100   10 096.35 0%

3 Aufwand   10 100   10 100   10 096.35
4 Ertrag
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   10 000   10 000   10 096.35
365 Private Institutionen    100    100

330 Parkanlagen Netto   231 400   186 400 24%   172 755.93 34%

3 Aufwand   234 400   189 400   175 725.43
4 Ertrag -  3 000 -  3 000 -  2 969.50
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   125 700   122 400   118 204.55
303 Sozialversicherungsbeiträge   10 000   9 500   11 068.55
304 Personenversicherungsbeiträge   12 400   12 000   12 593.90
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   5 000   4 900   4 645.90
309 Übriger Personalaufwand   2 000   1 000    650.00
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   41 000   10 000   10 306.75
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien    300    300    294.00
313 Verbrauchsmaterialien   23 000   14 000   9 274.73
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   3 387.75
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   6 000   7 000   3 792.75
317 Spesenentschädigungen    500    500    306.55
318 Dienstleistungen und Honorare   8 500   7 800   1 200.00
427 Liegensch'erträge d. Verwaltungsvermögens -  3 000 -  3 000 -  2 969.50
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331 Wanderwege, Strandwege Netto   168 900   169 900 -1%   178 854.29 -6%

3 Aufwand   184 200   185 200   197 501.39
4 Ertrag -  15 300 -  15 300 -  18 647.10
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   42 000   42 000   62 559.70
303 Sozialversicherungsbeiträge   2 500   2 500   3 712.60
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    500    500    778.25
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   103 000   100 000   107 966.04
317 Spesenentschädigungen   2 500   2 500    313.50
318 Dienstleistungen und Honorare   16 600   16 600   19 261.55
319 Übriger Sachaufwand   3 100   7 100   2 909.75
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   14 000   14 000
436 Rückerstattungen -   500 -  5 310.10
461 Kanton -  14 800 -  15 300 -  13 337.00

340 Sport Netto   187 500   414 500 -55%   178 802.05 5%

3 Aufwand   187 500   414 500   178 802.05
4 Ertrag
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   3 000   3 000   1 184.00
365 Private Institutionen   184 500   411 500   177 618.05

341 Sihlseeanlagen (Strandbäder) Netto   60 300   61 300 -2%   40 038.90 51%

3 Aufwand   60 300   61 300   40 038.90
4 Ertrag
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   4 000   4 000   3 845.60
303 Sozialversicherungsbeiträge    400    300
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    100    100    5.70
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   1 500   1 500    667.60
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   15 000   13 500   3 053.85
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   5 200   4 000   5 469.50
313 Verbrauchsmaterialien   1 000   1 000    888.90
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   18 100   22 000   11 248.40
315 Übriger Unterhalt durch Dritte    500
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   9 800   9 800   9 912.20
318 Dienstleistungen und Honorare   3 200   2 600   2 947.15
390 Anteil Personalaufwand   2 000   2 000   2 000.00

350 Übrige Freizeitgestaltung Netto   175 000   135 000 30%   175 146.70 0%

3 Aufwand   175 000   135 000   175 146.70
4 Ertrag
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen   170 000   130 000   130 946.70
365 Private Institutionen   5 000   5 000   44 200.00

4 Gesundheit Netto  3 205 000  1 690 500 90%  1 550 224.18 107%

3 Aufwand  3 205 000  1 700 500  1 553 270.43
4 Ertrag -  10 000 -  3 046.25

400 Spitäler Netto  1 500 000
3 Aufwand  1 500 000
4 Ertrag
365 Private Institutionen  1 500 000
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440 Ambulante Krankenpflege Netto  1 559 100  1 567 600 -1%  1 428 489.35 9%

3 Aufwand  1 559 100  1 567 600  1 431 535.60
4 Ertrag -  3 046.25
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   9 000   9 000   9 631.05
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   5 000   6 000   1 499.80
313 Verbrauchsmaterialien   1 000   1 000    556.65
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   2 000   2 000    711.90
317 Spesenentschädigungen    200    200    94.00
318 Dienstleistungen und Honorare   59 200   90 500   37 227.75
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   648 000   600 000   616 313.00
365 Private Institutionen   834 700   858 900   765 501.45
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände -  3 046.25

450 Krankheitsbekämpfung Netto    300    300    130.00 131%

3 Aufwand    300    300    130.00
4 Ertrag
365 Private Institutionen    300    300    130.00

460 Schulgesundheitsdienst Netto   83 400   66 400 26%   86 568.10 -4%

3 Aufwand   83 400   66 400   86 568.10
4 Ertrag
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   17 500   17 500   20 405.20
303 Sozialversicherungsbeiträge   1 400   1 400   1 062.80
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge    1.05
313 Verbrauchsmaterialien   2 500   2 500   1 898.35
317 Spesenentschädigungen    500    500
318 Dienstleistungen und Honorare   61 500   44 500   63 200.70

490 Übriges Gesundheitswesen Netto   8 200   12 200 -33%   7 353.90 12%

3 Aufwand   8 200   12 200   7 353.90
4 Ertrag
318 Dienstleistungen und Honorare   8 000   12 000   7 153.90
365 Private Institutionen    200    200    200.00

491 Seerettungsdienst Netto   54 000   44 000 23%   27 682.83 95%

3 Aufwand   54 000   54 000   27 682.83
4 Ertrag -  10 000
300 Behörden, Kommissionen   13 500   13 500   11 140.00
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   3 500    500
313 Verbrauchsmaterialien   1 500   1 500    960.00
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   3 500   3 500   1 839.10
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   3 500   3 500   3 464.35
317 Spesenentschädigungen   3 500   1 500    120.00
318 Dienstleistungen und Honorare   4 000   4 000   10 159.38
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   21 000   26 000
436 Rückerstattungen -  10 000
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5 Soziale Wohlfahrt Netto  12 508 400  11 774 500 6%  11 532 625.05 8%

3 Aufwand  25 993 000  24 860 100  24 253 114.71
4 Ertrag - 13 484 600 - 13 085 600 - 12 720 489.66

500 Sozialversicherungen Netto  5 027 300  4 310 000 17%  4 292 374.00 17%

3 Aufwand  5 027 300  4 310 000  4 292 374.00
4 Ertrag
361 Kanton  3 273 800  2 961 700  2 844 731.60
362 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände  1 557 100  1 228 300  1 311 207.90
366 Private Haushalte   196 400   120 000   136 434.50

520 Krankenversicherung Netto  1 309 600  1 141 500 15%  1 289 748.30 2%

3 Aufwand  1 309 600  1 141 500  1 289 748.30
4 Ertrag
361 Kanton  1 309 600  1 141 500  1 289 748.30

540 Jugend Netto   332 300   332 300   260 413.00 28%
3 Aufwand   332 300   332 300   260 413.00
4 Ertrag
318 Dienstleistungen und Honorare   81 000   81 000   9 113.00
365 Private Institutionen   251 300   251 300   251 300.00

550 Invalidität Netto   6 500   5 800 12%   5 060.00 28%

3 Aufwand   6 500   5 800   5 060.00
4 Ertrag
365 Private Institutionen   6 500   5 800   5 060.00

570 Alters- und Pflegeheim Langrüti Netto
3 Aufwand  10 035 800  9 922 300  9 274 705.33
4 Ertrag - 10 035 800 - 9 922 300 - 9 274 705.33
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals  6 117 000  6 052 000  5 751 283.50
303 Sozialversicherungsbeiträge   499 000   493 000   434 413.45
304 Personenversicherungsbeiträge   630 000   623 000   589 250.00
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   300 000   275 000   255 620.80
308 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte   15 000   15 000    864.50
309 Übriger Personalaufwand   148 000   144 500   132 365.85
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   30 000   29 500   24 064.30
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   128 000   162 000   152 918.50
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   231 600   211 600   196 664.10
313 Verbrauchsmaterialien   865 800   868 700   828 247.50
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   320 300   290 000   265 859.60
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   190 200   174 400   174 025.30
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   385 600   385 600   304 378.95
317 Spesenentschädigungen   10 000   10 000   2 693.25
318 Dienstleistungen und Honorare   148 300   171 000   146 338.13
319 Übriger Sachaufwand   17 000   17 000   15 717.60
427 Liegensch'erträge d. Verwaltungsvermögens -  30 000 -  30 000 -  36 612.15
429 Übrige Vermögenserträge -  15 893.70
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder - 9 660 200 - 9 557 000 - 8 855 379.00
435 Verkäufe -  251 300 -  241 000 -  277 819.34
436 Rückerstattungen -  94 300 -  94 300 -  89 001.14
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571 Alters- und Pflegeheim Gerbe Netto   800 600  1 080 600 -26%  1 394 790.00 -43%

3 Aufwand   800 600  1 080 600  1 394 790.00
4 Ertrag
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   770 000  1 026 000  1 367 000.00
393 Anteil Kapitalzinsen   30 600   54 600   27 790.00

579 Alterswohnungen Netto -  311 900 -  306 100 2% -  256 046.35 22%

3 Aufwand   170 400   184 900   235 826.75
4 Ertrag -  482 300 -  491 000 -  491 873.10
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   2 500   2 500   2 119.05
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   30 000   30 000   79 535.20
318 Dienstleistungen und Honorare   35 500   39 000   36 624.80
319 Übriger Sachaufwand   1 000   1 000    77.70
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   91 000   99 000   108 000.00
393 Anteil Kapitalzinsen   10 400   13 400   9 470.00
427 Liegensch'erträge d. Verwaltungsvermögens -  438 700 -  382 000 -  400 370.00
436 Rückerstattungen -  4 000 -  4 000 -  2 627.10
461 Kanton -  39 600 -  105 000 -  88 876.00

580 Wirtschaftliche Sozialhilfe Netto  4 270 000  3 970 000 8%  3 512 004.24 22%

3 Aufwand  6 450 000  5 760 000  5 448 712.83
4 Ertrag - 2 180 000 - 1 790 000 - 1 936 708.59
366 Private Haushalte  6 450 000  5 760 000  5 448 712.83
436 Rückerstattungen - 2 180 000 - 1 785 000 - 1 936 708.59
460 Bund -  5 000

581 Asylwesen Netto   400 200   596 300 -33%   374 234.51 7%

3 Aufwand  1 120 200  1 408 300  1 320 461.70
4 Ertrag -  720 000 -  812 000 -  946 227.19
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   210 600   200 000   199 065.10
303 Sozialversicherungsbeiträge   16 400   15 200   14 988.40
304 Personenversicherungsbeiträge   20 400   19 500   21 218.40
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   1 900   1 800   1 768.75
309 Übriger Personalaufwand   1 000    300    320.00
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   5 000   10 000   3 468.95
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   30 000   30 000   33 831.75
313 Verbrauchsmaterialien   2 500   2 500    732.90
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   3 000   3 000   1 004.40
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   4 000   4 000   1 987.25
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   343 400   380 000   403 185.90
317 Spesenentschädigungen   2 000   2 000    759.10
318 Dienstleistungen und Honorare   200 000   310 000   265 316.80
366 Private Haushalte   280 000   430 000   372 814.00
436 Rückerstattungen -  220 000 -  112 000 -  205 480.10
451 Kanton -  500 000 -  700 000 -  740 747.09

582 Arbeitslosenhilfe Netto   20 000   20 000   22 191.25 -10%

3 Aufwand   20 000   20 000   22 191.25
4 Ertrag
366 Private Haushalte   20 000   20 000   22 191.25
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589 Übrige soziale Wohlfahrt Netto   653 800   624 100 5%   637 856.10 2%

3 Aufwand   720 300   694 400   708 831.55
4 Ertrag -  66 500 -  70 300 -  70 975.45
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   485 600   483 800   519 915.90
303 Sozialversicherungsbeiträge   38 500   37 500   39 999.85
304 Personenversicherungsbeiträge   48 400   48 200   50 555.15
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   4 400   4 400   4 715.20
309 Übriger Personalaufwand   9 000   15 800   11 700.00
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   3 000   3 000    717.20
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   6 000   10 000   3 890.60
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   3 500.00
317 Spesenentschädigungen   1 200   1 200    778.75
318 Dienstleistungen und Honorare   47 200   40 500   23 808.90
365 Private Institutionen   30 000   3 000   2 250.00
390 Anteil Personalaufwand   5 000   5 000   5 000.00
391 Anteil Sachaufwand   42 000   42 000   42 000.00
436 Rückerstattungen -  1 500 -  1 300 -  1 807.10
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände -  65 000 -  69 000 -  69 168.35

6 Verkehr Netto  5 384 700  5 804 200 -7%  4 644 910.21 16%

3 Aufwand  7 455 700  7 703 400  6 479 994.22
4 Ertrag - 2 071 000 - 1 899 200 - 1 835 084.01

620 Bezirksstrassen Netto  4 148 100  4 570 300 -9%  3 586 460.41 16%

3 Aufwand  5 491 300  5 862 500  4 836 555.11
4 Ertrag - 1 343 200 - 1 292 200 - 1 250 094.70
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   725 200   725 100   683 736.85
303 Sozialversicherungsbeiträge   57 300   56 200   50 963.25
304 Personenversicherungsbeiträge   63 900   63 400   67 940.20
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   28 800   28 800   25 581.70
309 Übriger Personalaufwand   9 400   10 000   4 919.75
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   236 000   147 000   60 147.30
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   105 000   95 000   97 096.65
313 Verbrauchsmaterialien   87 000   87 000   92 055.18
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte  2 181 200  2 245 000  1 935 870.58
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   60 000   60 000   55 567.40
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   4 800   6 900   6 760.00
317 Spesenentschädigungen   2 500   2 500   2 455.85
318 Dienstleistungen und Honorare   108 200   124 700   134 502.15
319 Übriger Sachaufwand   8 600   3 100   1 650.00
330 Finanzvermögen    605.00
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen  1 612 000  1 961 000  1 423 353.25
391 Anteil Sachaufwand   108 000   108 000   108 000.00
393 Anteil Kapitalzinsen   93 400   138 800   85 350.00
427 Liegensch'erträge d. Verwaltungsvermögens -  50 000 -  25 000
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. -  35 000 -  40 000 -  35 251.30
435 Verkäufe -  7 000 -  7 000 -  9 321.90
436 Rückerstattungen -  56 000 -  25 000 -  46 520.25
461 Kanton -  875 200 -  875 200 -  803 097.35
469 Übrige Beiträge -  205 000 -  205 000 -  240 903.90
490 Anteil Personalaufwand -  115 000 -  115 000 -  115 000.00
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621 Parkplätze Netto
3 Aufwand   727 800   607 000   584 989.31
4 Ertrag -  727 800 -  607 000 -  584 989.31
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   3 000   3 000   1 622.00
313 Verbrauchsmaterialien   8 000   10 000   5 320.50
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   401 800   281 800   268 891.60
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   11 800   13 300   10 281.90
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   61 900   65 000   55 045.10
318 Dienstleistungen und Honorare   79 000   113 000   82 867.00
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   44 000   13 081.55
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen   29 879.66
390 Anteil Personalaufwand   118 000   118 000   118 000.00
393 Anteil Kapitalzinsen    300   2 900
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. -  440 000 -  450 000 -  584 989.31
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -  287 800 -  157 000

630 Privatstrassen Netto   22 400   22 400   22 371.00 0%

3 Aufwand   22 400   22 400   22 371.00
4 Ertrag
365 Private Institutionen   22 400   22 400   22 371.00

650 Regionalverkehr Netto  1 214 200  1 211 500 0%  1 036 078.80 17%

3 Aufwand  1 214 200  1 211 500  1 036 078.80
4 Ertrag
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   3 000   3 000
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   3 200   3 200   3 000.00
318 Dienstleistungen und Honorare   40 000   65 000
361 Kanton   888 000   875 300   779 578.80
365 Private Institutionen   280 000   265 000   253 500.00

7 Umwelt und Raumordnung Netto  1 952 600  1 845 100 6%  1 274 820.40 53%

3 Aufwand  7 295 500  7 205 100  6 213 349.29
4 Ertrag - 5 342 900 - 5 360 000 - 4 938 528.89

701 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) Netto
3 Aufwand  1 581 300  1 531 200  1 514 635.95
4 Ertrag - 1 581 300 - 1 531 200 - 1 514 635.95
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   529 100   507 700   589 171.85
303 Sozialversicherungsbeiträge   41 200   39 500   49 189.30
304 Personenversicherungsbeiträge   51 400   50 600   63 175.10
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   20 600   20 300   22 865.30
307 Rentenleistungen   2 350.00
309 Übriger Personalaufwand   10 100   10 500   9 822.42
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   3 100   3 000    940.37
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   31 500   38 600   35 372.16
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   45 000   45 000   47 230.85
313 Verbrauchsmaterialien   10 000   10 000   8 906.90
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   330 000   375 000   421 446.20
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   8 700   9 000   7 540.66
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   50 000   28 500   1 906.46
317 Spesenentschädigungen   8 000   7 000   7 945.50
318 Dienstleistungen und Honorare   223 700   181 000   76 589.18
319 Übriger Sachaufwand   9 900   9 000   8 459.46
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   124 000   107 000   77 564.24
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390 Anteil Personalaufwand   13 000   13 000   13 000.00
391 Anteil Sachaufwand   62 800   62 800   62 800.00
393 Anteil Kapitalzinsen   9 200   13 700   8 360.00
429 Übrige Vermögenserträge -  15 000
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. - 1 100 000 - 1 150 000 - 1 056 150.10
435 Verkäufe -  130 000 -  130 000 -  135 493.80
436 Rückerstattungen -  3 323.61
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -  325 800 -  210 700 -  294 168.44
490 Anteil Personalaufwand -  25 500 -  25 500 -  25 500.00

710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.) Netto
3 Aufwand  1 970 600  2 055 800  1 700 961.92
4 Ertrag - 1 970 600 - 2 055 800 - 1 700 961.92
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   491 600   469 700   449 836.55
303 Sozialversicherungsbeiträge   37 400   36 500   34 618.40
304 Personenversicherungsbeiträge   47 000   46 200   46 664.65
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   18 800   18 700   17 307.15
309 Übriger Personalaufwand   12 300   10 500   11 193.01
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   1 000   1 500    544.75
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   21 900   25 200   20 569.93
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   100 000   100 000   94 377.29
313 Verbrauchsmaterialien   13 500   19 000   8 458.17
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   600 000   553 000   412 582.83
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   8 000   8 000   7 497.80
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   1 500   1 500   1 365.46
317 Spesenentschädigungen   2 000   2 000    563.75
318 Dienstleistungen und Honorare   197 000   251 600   228 169.81
319 Übriger Sachaufwand   2 900   1 900   1 808.82
322 Mittel- und langfristige Schulden    922.55
362 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   316 600   385 000   268 426.80
390 Anteil Personalaufwand   37 000   37 000   37 000.00
391 Anteil Sachaufwand   25 000   25 000   25 000.00
393 Anteil Kapitalzinsen   37 100   63 500   34 054.20
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. - 1 600 000 - 1 650 000 - 1 535 733.30
435 Verkäufe -  30 000 -  30 000 -  33 528.85
436 Rückerstattungen -  3 145.82
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -  337 100 -  372 300 -  125 053.95
490 Anteil Personalaufwand -  3 500 -  3 500 -  3 500.00

720 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) Netto
3 Aufwand  1 604 500  1 590 000  1 540 592.74
4 Ertrag - 1 604 500 - 1 590 000 - 1 540 592.74
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   136 000   132 800   133 932.60
303 Sozialversicherungsbeiträge   10 900   10 300   10 158.85
304 Personenversicherungsbeiträge   12 800   12 200   14 484.90
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   3 600   3 400   3 557.15
309 Übriger Personalaufwand   2 000   2 000    194.29
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   7 500   11 000   3 883.62
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   19 500   20 000   8 439.92
313 Verbrauchsmaterialien   3 000   4 500   6 520.33
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   20 500   21 000   23 029.24
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   6 600   6 600   2 442.80
317 Spesenentschädigungen   1 000   1 000    476.65
318 Dienstleistungen und Honorare  1 204 500  1 198 600  1 159 424.30

in Franken



Voranschlag 2020 und Finanzplan 2021 – 2026 Bezirksgemeinde  ■  Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.30 Uhr

29

Voranschlag
2020 2019 2018

Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
(Detailheft online verfügbar)

Voranschlag Rechnung

319 Übriger Sachaufwand    600    600    600.00
322 Mittel- und langfristige Schulden    314.20
330 Finanzvermögen   3 255.35
372 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände   105 000   95 000   97 955.99
390 Anteil Personalaufwand   48 000   48 000   48 000.00
391 Anteil Sachaufwand   23 000   23 000   23 000.00
393 Anteil Kapitalzinsen    922.55
429 Übrige Vermögenserträge -  1 000
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. - 1 200 000 - 1 300 000 - 1 287 103.71
436 Rückerstattungen -  100 000 -  95 000 -  106 081.46
472 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände -  95 000 -  95 000 -  97 955.99
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -  209 500 -  99 000 -  49 451.58

740 Friedhof und Bestattungswesen Netto   600 900   653 300 -8%   549 536.20 9%

3 Aufwand   724 400   786 300   675 070.63
4 Ertrag -  123 500 -  133 000 -  125 534.43
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   283 800   272 300   273 354.35
303 Sozialversicherungsbeiträge   22 400   21 200   22 965.35
304 Personenversicherungsbeiträge   28 000   27 200   28 815.90
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   11 300   10 900   10 582.25
309 Übriger Personalaufwand   3 900   3 900   8 864.85
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   5 000   89 500   2 829.66
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   5 700   4 500   5 226.01
313 Verbrauchsmaterialien   111 000   90 000   129 735.52
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   100 200   94 500   18 403.06
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   12 500   12 500   21 592.17
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten    600    600    540.36
317 Spesenentschädigungen   1 000   1 000   1 456.15
318 Dienstleistungen und Honorare   46 500   55 100   44 105.00
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   83 000   91 000   98 000.00
393 Anteil Kapitalzinsen   9 500   12 100   8 600.00
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. -  1 500 -  1 000 -  1 504.80
435 Verkäufe -  2 000 -  2 000 -  2 247.70
436 Rückerstattungen -   652.00
469 Übrige Beiträge -  120 000 -  130 000 -  121 129.93

750 Gewässerverbauungen Netto   318 900   362 000 -12%   290 648.90 10%

3 Aufwand   318 900   362 000   290 648.90
4 Ertrag
318 Dienstleistungen und Honorare   80 000   90 000
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   231 000   261 000   283 478.90
393 Anteil Kapitalzinsen   7 900   11 000   7 170.00

770 Naturschutz Netto   97 000   52 200 86%   29 553.25 228%

3 Aufwand   105 000   52 200   29 553.25
4 Ertrag -  8 000
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   3 500   3 500
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   2 000   3 500   2 802.05
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   69 500   34 500   26 600.10
318 Dienstleistungen und Honorare   30 000   10 000
319 Übriger Sachaufwand    700    151.10
461 Kanton -  8 000
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780 Übriger Umweltschutz Netto   423 800   326 000 30%   256 711.85 65%

3 Aufwand   478 800   376 000   313 515.70
4 Ertrag -  55 000 -  50 000 -  56 803.85
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals   93 700   84 500   77 546.45
303 Sozialversicherungsbeiträge   7 400   6 500   6 215.75
304 Personenversicherungsbeiträge   9 000   8 400   7 590.00
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge   1 200   1 100   1 916.85
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen    500    700    51.00
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge   8 500   8 500
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien   14 700   14 700   10 071.10
313 Verbrauchsmaterialien   10 500   10 500   8 970.55
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   30 800   23 300   11 535.90
315 Übriger Unterhalt durch Dritte   1 388.90
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten   1 500   1 500   1 337.05
317 Spesenentschädigungen   1 000   1 083.05
318 Dienstleistungen und Honorare   291 000   216 300   176 766.60
361 Kanton   9 000   9 042.50
431 Gebühren für Amtshandlungen -  2 760.00
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. -  2 000 -  2 000 -  2 761.60
436 Rückerstattungen -  15 000 -  10 000 -  14 144.35
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände -  3 000 -  3 000 -  2 137.90
490 Anteil Personalaufwand -  35 000 -  35 000 -  35 000.00

790 Raumordnung Netto   512 000   451 600 13%   148 370.20 245%

3 Aufwand   512 000   451 600   148 370.20
4 Ertrag
318 Dienstleistungen und Honorare   498 500   418 500   113 710.20
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen   13 500   33 100   34 660.00

8 Volkswirtschaft Netto -  855 400 -  705 000 21% -  956 794.91 -11%

3 Aufwand   802 600   812 000   565 207.44
4 Ertrag - 1 658 000 - 1 517 000 - 1 522 002.35

800 Landwirtschaft Netto   1 900   1 900   1 820.00 4%

3 Aufwand   1 900   1 900   1 820.00
4 Ertrag
365 Private Institutionen   1 900   1 900   1 820.00

801 Meliorationen Netto   61 900   166 900 -63%   190 731.00 -68%

3 Aufwand   61 900   166 900   190 731.00
4 Ertrag
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   58 000   163 000   187 221.00
393 Anteil Kapitalzinsen   3 900   3 900   3 510.00

802 Viehausstellung Netto   39 800   36 300 10%   36 294.80 10%

3 Aufwand   39 800   36 300   36 294.80
4 Ertrag
300 Behörden, Kommissionen   6 100   6 000   6 095.00
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen   1 000   1 000    893.50
313 Verbrauchsmaterialien   7 000   7 000   4 963.20
317 Spesenentschädigungen   11 500   11 000   11 305.20
318 Dienstleistungen und Honorare   9 700   6 800   8 537.90
365 Private Institutionen   1 500   1 500   1 500.00
390 Anteil Personalaufwand   3 000   3 000   3 000.00
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830 Tourismus, kommunale Werbung Netto   148 000   207 800 -29%   125 850.45 18%

3 Aufwand   148 000   304 800   190 850.45
4 Ertrag -  97 000 -  65 000.00
318 Dienstleistungen und Honorare   32 000   32 000   24 060.45
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen   2 000   3 000   4 000.00
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände   15 000   15 000   15 000.00
365 Private Institutionen   98 900   245 700   147 710.00
390 Anteil Personalaufwand   9 000
393 Anteil Kapitalzinsen    100    100    80.00
406 Hundesteuern -  17 072.81
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -  97 000 -  47 927.19

831 Kurtaxen (Fonds) Netto
3 Aufwand   225 000
4 Ertrag -  225 000
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen   191 200
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen   25 800
390 Anteil Personalaufwand   8 000
406 Hundesteuern -  180 000
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -  45 000

840 Industrie, Gewerbe, Handel Netto   51 000   20 000 155%   18 973.70 169%

3 Aufwand   51 000   20 000   18 973.70
4 Ertrag
318 Dienstleistungen und Honorare   51 000   20 000   18 973.70

863 Energieversorgung Netto - 1 158 000 - 1 158 000 - 1 326 775.80 -13%

3 Aufwand   52 000   52 000   89 022.90
4 Ertrag - 1 210 000 - 1 210 000 - 1 415 798.70
318 Dienstleistungen und Honorare   50 000   50 000   88 972.90
319 Übriger Sachaufwand   2 000   2 000    50.00
410 Konzessionen - 1 170 000 - 1 170 000 - 1 415 798.70
435 Verkäufe -  40 000 -  40 000

864 Energiefonds (Fonds) Netto
3 Aufwand   188 000   188 000
4 Ertrag -  188 000 -  188 000
365 Private Institutionen   188 000   188 000
410 Konzessionen -  188 000 -  188 000

869 Übrige Energie Netto   20 100 -100% -  3 689.06 -100%

3 Aufwand   35 000   42 100   37 514.59
4 Ertrag -  35 000 -  22 000 -  41 203.65
309 Übriger Personalaufwand   4 000
318 Dienstleistungen und Honorare   35 000   35 000   34 914.59
319 Übriger Sachaufwand   3 100   2 600.00
436 Rückerstattungen -  2 000 -  2 000.00
440 Anteile an Bundeseinnahmen -  35 000 -  20 000 -  39 203.65
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9 Finanzen und Steuern Netto - 54 391 600 - 54 279 500 0% - 53 446 336.85 2%

3 Aufwand   943 800  1 183 000  1 157 194.52
4 Ertrag - 55 335 400 - 55 462 500 - 54 603 531.37

900 Bezirkssteuern Netto - 40 516 400 - 41 380 000 -2% - 40 526 477.27 0%

3 Aufwand   360 000   285 000   668 035.98
4 Ertrag - 40 876 400 - 41 665 000 - 41 194 513.25
329 Übrige Zinsen   90 000   85 000   89 741.52
330 Finanzvermögen   200 000   150 000   510 253.36
351 Kanton   70 000   50 000   68 041.10
400 Einkommens- und Vermögenssteuern - 37 510 000 - 37 510 000 - 37 040 516.55
401 Ertrags- und Kapitalsteuern - 2 600 000 - 4 080 000 - 4 079 314.25
406 Hundesteuern -  78 000 -  75 000 -  74 682.45
449 Übrige Beiträge -  688 400

920 Finanzausgleich Netto - 11 431 000 - 10 854 300 5% - 10 288 500.00 11%

3 Aufwand
4 Ertrag - 11 431 000 - 10 854 300 - 10 288 500.00
444 Finanzausgleichsbeiträge - 11 431 000 - 10 854 300 - 10 288 500.00

931 Anteil an kantonalen Steuern Netto - 2 495 700 - 2 191 000 14% - 2 619 151.00 -5%

3 Aufwand
4 Ertrag - 2 495 700 - 2 191 000 - 2 619 151.00
441 Anteile an Kantonseinnahmen - 2 495 700 - 2 191 000 - 2 619 151.00

940 Kapitaldienst Netto -  10 300   39 600 -126% -  8 350.53 23%

3 Aufwand   503 000   785 000   473 953.59
4 Ertrag -  513 300 -  745 400 -  482 304.12
318 Dienstleistungen und Honorare   28 000   28 000   14 092.91
321 Kurzfristige Schulden   55 000   57 000   44 490.94
322 Mittel- und langfristige Schulden   420 000   500 000   415 369.74
323 Sonderrechnungen   200 000
420 Banken -   500 -   500 -   50.60
421 Guthaben -  55 000 -  55 000 -  63 696.77
422 Anlagen des Finanzvermögens -  7 500 -  7 500 -  7 500.00
493 Anteil Kapitalzinsen -  450 300 -  682 400 -  411 056.75

942 Liegenschaften des Finanzvermögens Netto   61 800   106 200 -42% -  3 858.05 -1702%

3 Aufwand   80 800   113 000   15 204.95
4 Ertrag -  19 000 -  6 800 -  19 063.00
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien    300    300    459.35
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte   29 700   21 700   5 181.00
318 Dienstleistungen und Honorare   50 800   91 000   9 564.60
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens -  19 000 -  6 800 -  19 063.00

in Franken
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Investitionsrechnung

Voranschlag
2020 2019 2018

Ausgaben  12 390 000.00  18 896 000  17 353 857.22
Einnahmen - 3 119 000.00 - 3 648 000 - 3 809 706.02

Nettoinvestition  9 271 000.00  15 248 000 -39%  13 544 151.20 -32%

1 Öffentliche Sicherheit -  94 000.00   350 000 -  437 611.70
2 Bildung  7 400 000.00  7 654 000  4 327 448.05
3 Kultur und Freitzeit   175 000.00   175 000
5 Soziale Wohlfahrt  4 596 937.45
6 Verkehr  1 365 000.00  6 564 000  4 756 715.50
7 Umwelt und Raumordnung   300 000.00   200 000   27 478.90
8 Volkswirtschaft   125 000.00   175 000   273 183.00

Übersicht Investitionsrechnung Voranschlag Rechnung

Die Investitionsrechnung 2020 budgetiert Aus-
gaben von 12 390 000 Franken und Einnahmen 
von 3 119 000 Franken bzw. Nettoinvestitionen 
von 9 271 000 Franken. 

Öffentliche	Sicherheit

Die Schadenwehr plant zwei Fahrzeuge anzu-
schaffen. 

Die Sanierung der Schiessanlage Gross wird ver-
schoben, da noch unklar ist, ob der Bund seine 
finanziellen Unterstützungen in dieser Sache 
ausweitet bzw. verlängert oder nicht.

Bildung

Im Jahr 2020 wird nun mit den Kosten für die Er-
weiterung SH Gross, Neubau SH Trachslau und 
der Aufstockung SH Nordstrasse der Schluss-
spurt des Investitionsschubs in Angriff genom-
men.

Kultur	und	Freizeit

Der Bau einer ersten Etappe des Seerundwegs 
wurde auf 2020 verschoben.

Verkehr

Im kommenden Jahr werden für den Hauptplatz  
0,8 Mio. Franken budgetiert. Der Rest wird als 
Konsequenz der Situation mit dem Denkmal-
schutz auf das Folgejahr verschoben. Zusätzlich 
wurde die Sanierung des Waldweges ins Budget 
aufgenommen. 

Für den Ausbau der Bushaltestellen gemäss Be-
hindertengesetz sind im 2020 neu 140 000 Fran-
ken eingestellt.

Umwelt	und	Raumordnung	/	Volkswirtschaft

Die Ausgaben bleiben praktisch unverändert. 

in Franken
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Voranschlag
2020 2019 2018

1 Öffentliche Sicherheit Netto -  94 000   350 000 -127% -  437 611.70 -79%
5 Ausgaben   395 000   585 000   99 267.25
6 Einnahmen -  489 000 -  235 000 -  536 878.95

140 Schadenwehr Netto
5 Ausgaben   195 000   135 000
6 Einnahmen -  195 000 -  135 000
506.00 Personentransport-Fahrzeug   80 000
506.05 Investitionen gemäss Langzeitplanung   135 000
506.06 Transportfahrzeug mit Hebebühne   115 000
661.00 Kantonsbeiträge -  18 000 -  5 000
690.00 Aktivierung Investitionen Schadenwehr -  177 000 -  130 000

150 Militär Netto -  94 000   350 000 -127% -  518 593.10 -82%
5 Ausgaben   100 000   350 000   18 285.85
6 Einnahmen -  194 000 -  536 878.95
565.00 Beiträge an private Institutionen   100 000   350 000   18 285.85
660.00 Bundesbeiträge -  64 000 -  248 000.00
661.00 Kantonsbeiträge -  130 000 -  288 878.95

160 Zivilschutz Netto   80 981.40 -100%
5 Ausgaben   100 000   100 000   80 981.40
6 Einnahmen -  100 000 -  100 000
566.01 Ersatzbeiträge (Auszahlungen gem. Kanton)   100 000   100 000   80 981.40
611.01 Ersatzbeiträge (von Bauherren) -  100 000 -  100 000

2 Bildung Netto  7 400 000  7 654 000 -3%  4 327 448.05 71%
5 Ausgaben  7 900 000  7 838 000  4 410 780.05
6 Einnahmen -  500 000 -  184 000 -  83 332.00

240 Schulliegenschaften und Anlagen Netto  7 400 000  7 654 000 -3%  4 327 448.05 71%
5 Ausgaben  7 900 000  7 838 000  4 410 780.05
6 Einnahmen -  500 000 -  184 000 -  83 332.00
503.15 Erweiterung SH Gross  1 100 000  1 000 000   36 459.05
503.16 Landerwerb Schulhaus Trachslau  1 229 340.00
503.17 Neubau Schulhaus Trachslau  5 000 000  3 500 000   601 558.04
503.18 Schulhaus Furren Heizungssanierung   344 369.95
503.25 Aufstockung SH Nordstrasse  1 800 000  1 500 000   136 159.63
503.26 Neubau Kindergarten Nordstrasse   616 240.80
503.27 Aufstockung SH Kornhaus  1 838 000  1 446 652.58
610.00 Bundesbeiträge -  83 332.00
661.00 Kantonsbeiträge -  500 000 -  184 000

3 Kultur und Freizeit Netto   175 000   175 000 0%
5 Ausgaben   175 000   175 000
6 Einnahmen

331 Wanderwege, Strandwege Netto   175 000   175 000 0%
5 Ausgaben   175 000   175 000
6 Einnahmen
501.00 Seerundweg   175 000   175 000

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen Voranschlag Rechnung

in Franken
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Voranschlag
2020 2019 2018

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen Voranschlag Rechnung

4 Gesundheit Netto   130 000 -100%
5 Ausgaben   140 000
6 Einnahmen -  10 000

491 Seerettungsdienst Netto   130 000 -100%
5 Ausgaben   140 000
6 Einnahmen -  10 000
506.00 Rettungsboot   140 000
669.00 Rückerstattungen -  10 000

5 Soziale Wohlfahrt Netto  4 596 937.45 -100%
5 Ausgaben  4 596 937.45
6 Einnahmen

570 Alters- und Pflegeheim Netto  4 596 937.45 -100%
5 Ausgaben  4 596 937.45
6 Einnahmen
503.05 APH Langrüti, Renovation und Sanierung Altbau  2 596 937.45
565.01 Beitrag an Genossenschaft Gerbe  2 000 000.00

6 Verkehr Netto  1 365 000  6 564 000 -79%  4 756 715.50 -71%
5 Ausgaben  1 665 000  6 783 000  4 858 770.15
6 Einnahmen -  300 000 -  219 000 -  102 054.65

620 Bezirksstrassen Netto  1 225 000  6 564 000 -81%  4 756 715.50 -74%
5 Ausgaben  1 225 000  6 568 000  4 761 715.50
6 Einnahmen -  4 000 -  5 000.00
501.20 Neugestaltung Hauptplatz   800 000  4 500 000  1 350 468.30
501.21 Waldweg   400 000
503.10 Neubau Werkhallen Grotzenmühle (Wasser+Strasse)  2 038 000  3 392 471.05
566.00 Lärmschutzmassnahmen an Wohngebäuden   25 000   30 000   18 776.15
610.00 Vorteilsabgabe -  1 000.00
669.00 Beiträge an Trottoir Hühnermatt /Ersatz Holzsteg -  4 000 -  4 000.00

621 Parkplätze Netto
5 Ausgaben   300 000   215 000   97 054.65
6 Einnahmen -  300 000 -  215 000 -  97 054.65
501.09 Friedhofparkplatz Erweiterung/Sanierung   25 000
501.10 Parkplatz Egg   190 000   80 631.05
501.12 Parkplatz Illgenweid (Kauf)   300 000
590.00 Einlage in Spezialfinanzierung   16 423.60
610.00 Parkplatzabgeltungen -  97 054.65
650.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung -  300 000 -  215 000

650 Öffentlicher Verkehr Netto   140 000
5 Ausgaben   140 000
6 Einnahmen
501.00 Ausbau Bushaltestellen   140 000

in Franken
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Voranschlag
2020 2019 2018

Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen Voranschlag Rechnung

7 Umwelt und Raumordnung Netto   300 000   200 000 50%   27 478.90 992%
5 Ausgaben  2 130 000  3 200 000  3 114 919.32
6 Einnahmen - 1 830 000 - 3 000 000 - 3 087 440.42

701 Wasserwerk Netto
5 Ausgaben   480 000   500 000   468 880.69
6 Einnahmen -  480 000 -  500 000 -  468 880.69
501.14 Ersatz von Wasserleitungen   480 000   500 000   468 880.69
610.00 Wasseranschlussgebühren -  100 000 -  120 000 -  215 316.45
690.00 Aktivierung Investitionen Wasserwerk -  380 000 -  380 000 -  253 564.24

710 Abwasserbeseitigung Netto
5 Ausgaben  1 350 000  2 500 000  2 618 559.73
6 Einnahmen - 1 350 000 - 2 500 000 - 2 618 559.73
501.13 Baulicher Unterhalt (Kläranlage, Pumpwerke, Leitungsnetz)  1 350 000  2 500 000  2 618 559.73
610.01 Anschlussgebühren -  150 000 -  170 000 -  282 752.29
650.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung (Aktivierung) - 1 200 000 - 2 330 000 - 2 335 807.44

750 Gewässerverbauungen Netto   300 000   200 000 50%   27 478.90 992%
5 Ausgaben   300 000   200 000   27 478.90
6 Einnahmen
564.00 Investitionsbeiträge für Bachverbauungen oder Sanierungen   300 000   200 000   27 478.90

8 Volkswirtschaft Netto   125 000   175 000 -29%   273 183.00 -54%
5 Ausgaben   125 000   175 000   273 183.00
6 Einnahmen

801 Meliorationen Netto   125 000   175 000 -29%   273 183.00 -54%
5 Ausgaben   125 000   175 000   273 183.00
6 Einnahmen
564.00 Beiträge an gemischt wirtschaftlichen Unternehmungen   45 000   70 000   163 999.00
564.01 Beitrag an Milchmanufaktur Einsiedeln und PRE   63 000   63 036.00
566.00 Investitionsbeiträge an Private   80 000   42 000   46 148.00

in Franken
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Finanzplan

Der Finanzplan ist gemäss Finanzhaushaltsgesetz 
um drei dem Voranschlag anschliessende Kalen-
derjahre zu erstellen und dem Bürger jährlich 
zur Kenntnis vorzulegen. Der Bezirk Einsiedeln 
hat die Anzahl anschliessende Kalenderjahre 
auf sechs Jahre erhöht. Der Finanzplan ist ein 
Planungsinstrument, welches Aussagen zur mit-
tel- bis langfristigen finanziellen Entwicklung des 
Bezirks macht. 

Laufende	Rechnung

Der Finanzplan der Laufenden Rechnung wurde 
gemäss den Weisungen zum Voranschlag 2020 
und zum Finanzplan mit Ausnahme der Ab-
schreibungen und der Zahlen des Kantons im Zu-
sammenhang mit der sozialen Wohlfahrt auf der 
Basis der Werte des Voranschlags 2020 mittels 
Teuerungswerten berechnet.

Mit Schreiben vom 21. Juni 2018 fordert der 
Vorsteher des Finanzdepartements des Kan-
tons Schwyz die Gemeinden und Bezirke auf, 
entgegen den gültigen Vollzugsvorschriften, die 
Abschreibungen ab dem Jahr 2021 bereits nach 
den neuen Abschreibungssätzen gemäss HRM2 
auszuweisen. Der Bezirksrat hat diesem Anliegen 
zugestimmt und weist ab dem Jahr 2021 die Ab-
schreibungen nach den neuen Abschreibungs-
sätzen aus.

Entwicklung	Steuerfuss

Die Erwartung der Jahresrechnung 2019 sowie 
der Finanzplan bestätigen die Nachhaltigkeit des 
Steuerfusses von aktuell 230 %. Auch in den Fi-
nanzplanjahren wird stets mit einem unverän-
derten Steuerfuss von 230 % gerechnet.

Investitionsrechnung

Im Gegensatz zur Laufenden Rechnung wird in 
der Investitionsrechnung nicht auf der Basis von 
Faktoren, sondern anhand von konkreten Vorha-
ben geplant. 

Der Bezirksrat hat jedoch zu den einzelnen Pro-
jekten noch nicht abschliessend Stellung genom-
men. Auch wird das Stimmvolk zu verschiedenen 
Projekten noch seine Meinung abgeben können.

Entwicklung	Eigenkapital

Der Bezirk Einsiedeln wird nach Abzug der Auf-
wandüberschüsse der Erwartung 2019 und des 
Voranschlags 2020 per Ende 2020 über ein Eigen-
kapital von 16,9 Mio. Franken verfügen. Anhand 
der im Finanzplan budgetierten Aufwand- und 
Ertragsüberschüsse der Jahre 2019 – 2025, wird 
sich das Eigenkapital bis Ende 2026 bei gleich-
bleibendem Steuerfuss von 230 % praktisch un-
verändert bei 16,5 Mio. Franken halten. 

Per 1. Januar 2021 wird die Bilanz (Finanzver-
mögen) aufgrund des Wechsels der Rechnungs-
legung neu bewertet. Die daraus entstehenden 
Neubewertungsgewinne werden erfolgsneutral 
einem separaten Konto «Aufwertungsreserven» 
zugewiesen. 
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Finanzplan Finanzierung / Laufende Rechnung F2021 F2022 F2023 F2024 F2025 F2026

Laufende Rechnung
Aufwandüberschuss  7 300  135 100  268 200  405 600
Ertragsüberschuss  233 700  115 300

Total Aufwand 89 396 600 90 135 200 90 882 600 91 640 000 92 407 800 93 184 500

30 Personalaufwand 41 491 000 41 740 000 41 990 000 42 242 000 42 496 000 42 751 000
31 Sachaufwand 19 474 100 19 571 400 19 669 300 19 767 600 19 866 500 19 965 800
32 Passivzinsen  570 200  573 100  575 900  578 800  581 700  584 600
33 Abschreibungen 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
35 Entschädigung an Gemeinwesen 3 549 600 3 567 300 3 585 100 3 603 100 3 621 100 3 639 200
36 Eigene Beiträge 17 940 800 18 299 600 18 665 600 19 038 900 19 419 700 19 808 100
37 Durchlaufende Beiträge 1 058 100 1 063 400 1 068 700 1 074 000 1 079 400 1 084 800
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen  25 900  26 100  26 200  26 300  26 500  26 600
39 Interne Verrechnungen 1 486 900 1 494 300 1 501 800 1 509 300 1 516 900 1 524 400

Total Ertrag 89 630 300 90 250 500 90 875 300 91 504 900 92 139 600 92 778 900

40 Steuern 40 690 900 41 016 500 41 344 600 41 675 400 42 008 800 42 344 800
41 Regalien und Konzessionen 1 415 000 1 422 100 1 429 200 1 436 400 1 443 600 1 450 800
42 Vermögenserträge 1 069 300 1 074 700 1 080 000 1 085 400 1 090 900 1 096 300
43 Entgelte 20 390 400 20 492 400 20 594 900 20 697 800 20 801 300 20 905 300
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 14 723 400 14 797 000 14 871 000 14 945 300 15 020 000 15 095 100
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2 507 300 2 519 800 2 532 400 2 545 100 2 557 800 2 570 600
46 Beiträge für eigene Rechnung 4 978 700 5 053 400 5 129 200 5 206 100 5 284 200 5 363 400
47 Durchlaufende Beiträge 1 058 100 1 063 400 1 068 700 1 074 000 1 079 400 1 084 800
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 1 310 300 1 316 900 1 323 500 1 330 100 1 336 700 1 343 400
49 Interne Verrechnungen 1 486 900 1 494 300 1 501 800 1 509 300 1 516 900 1 524 400

Investitionsrechnung
Total Ausgaben 9 707 300 5 110 000 5 035 000 3 710 000 1 549 000 1 230 000
Total Einnahmen 2 980 000 3 130 000 4 725 000 3 550 000 1 389 000 1 070 000

Nettoinvestitionen 6 727 300 1 980 000  310 000  160 000  160 000  160 000

Finanzierung
Nettoinvestitionen 6 727 300 1 980 000  310 000  160 000  160 000  160 000
Abschreibungen Verwaltungsvermögen -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000
Saldo Spezialfinanzierungen -1 284 400 -1 290 800 -1 297 300 -1 303 800 -1 310 200 -1 316 800
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung  7 300  135 100  268 200  405 600
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung  233 700  115 300

Finanzierungsfehlbetrag 2 176 600
Finanzierungsüberschuss -2 695 500 -4 480 000 -4 508 700 -4 382 000 -4 251 200

Steuerfuss 230 % 230 % 230 % 230 % 230 % 230 %

in Franken
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Finanzplan der Investitionsrechnung F2021 F2022 F2023 F2024 F2025 F2026

 Investitionsrechnung
Ausgaben 9 707 300 5 110 000 5 035 000 3 710 000 1 549 000 1 230 000
Einnahmen 2 980 000 3 130 000 4 725 000 3 550 000 1 389 000 1 070 000

Nettoinvestitionen 6 727 300 1 980 000  310 000  160 000  160 000  160 000

1 Öffentliche Sicherheit
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung)
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

503 Erweiterung Anbau hinter Gebäude  745 000
503 Gebäudesanierung (Flachdach, Haustechnik)  169 000
503 Gebäudesanierung (Vorplatz)  90 000
506 Autodrehleiter; Ersatz Hubretter 1 050 000
506 Tanklöschfahrzeug  570 000
506 Einsatzleitfahrzeug  240 000
661 Kantonsbeiträge - 437 500 - 71 250 - 100 000
690 Entnahme aus Spezialfinanzierung (Aktivierung) - 612 500 - 745 000 - 498 750 - 309 000 - 90 000

160 Zivilschutz
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

566 Ersatzbeiträge (Auszahlungen gem. Kanton)  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000
611 Ersatzbeiträge (von Bauherren) - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000

2 Bildung
Nettoergebnis 4 400 000   0   0   0   0   0

240 Schulliegenschaften und Anlagen
Nettoergebnis 4 400 000   0   0   0   0   0

503 Erweiterung SH Gross 2 000 000
503 Neubau Schulhaus Trachslau 4 200 000
503 Schulhaus Willerzell    Zeitpunkt und Betrag noch unklar
661 Kantonsbeiträge an Schulhausbauten/-Erweiterungen -1 800 000

3 Kutlur und Freizeit
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

331 Wanderwege, Strandwege
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

501 Seerundweg (weitere Etappen)    Zeitpunkt und Betrag noch unklar

5 Soziale Wohlfahrt
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

570 Alters- und Pflegeheim
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

503 Sanierung Langrüti 1 000 000 3 000 000 2 000 000
690 Entnahme aus Spezialfinanzierung (Aktivierung) -1 000 000 -3 000 000 -2 000 000

in Franken
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Finanzplan der Investitionsrechnung F2021 F2022 F2023 F2024 F2025 F2026

6 Verkehr
Nettoergebnis 2 177 300 1 280 000  10 000  10 000  10 000  10 000

620 Bezirksstrassen
Nettoergebnis 2 177 300 1 280 000  10 000  10 000  10 000  10 000

501 Neugestaltung Hauptplatz  867 300
501 Waldweg  400 000  400 000
501 Sanierung Studenstrasse  890 000  870 000
566 Lärmschutzmassnahmen an Wohngebäuden  20 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000

621 Parkplätze (Spezialfinanzierung)
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

501 Parkplatz Roblosen    Zeitpunkt und Betrag noch unklar

7 Umwelt und Raumordnung
Nettoergebnis  50 000  600 000  200 000  50 000  50 000  50 000

701 Wasserwerk (Spezialfinanzierung)
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

501 Ersatz von Wasserleitungen  480 000  480 000  480 000  480 000  480 000  480 000
610 Wasseranschlussgebühren - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000
690 Entnahme aus Spezialfinanzierung (Aktivierung) - 380 000 - 380 000 - 380 000 - 380 000 - 380 000 - 380 000

710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
Nettoergebnis   0   0   0   0   0   0

501 Beiträge an Privatleitungen
501 Baulicher Unterhalt (Kläranlage, Pumpwerke, Leitungsnetz)  600 000  500 000  400 000  400 000  400 000  400 000
610 Anschlussgebühren - 150 000 - 150 000 - 150 000 - 150 000 - 150 000 - 150 000
650 Entnahme aus Spezialfinanzierung (Aktivierung) - 450 000 - 350 000 - 250 000 - 250 000 - 250 000 - 250 000

740 Friedhof- und Bestattungswesen
Nettoergebnis   0  400 000   0   0   0   0

503 Grabfeldanpassungen  400 000

750 Gewässerverbauungen
Nettoergebnis  50 000  200 000  200 000  50 000  50 000  50 000

564 Investitionsbeiträge für Bachverbauungen oder Sanierungen  50 000  200 000  200 000  50 000  50 000  50 000

8 Volkswirtschaft
Nettoergebnis  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000

801 Meliorationen
Nettoergebnis  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  100 000

564 Investitionsbeiträge an gemischt wirtschaftlichen Unternehmungen 45 000  45 000  45 000  45 000  45 000  45 000
566 Investitionsbeiträge an Private  55 000  55 000  55 000  55 000  55 000  55 000

in Franken
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Kennzahlen	

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in wel-
chem Ausmass Investitionen durch selbsterwirt-
schaftete Mittel finanziert werden können. Vor 
allem im Vergleich über mehrere Jahre wird er-
kannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet 
werden.

Beurteilung:
unter 70 % = grosse Verschuldung
70 – 100 % = volkswirtschaftlich verantwortbar
100 % und mehr = langfristig anzustreben

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

R2018 V2019 V2020 F2021 F2022 F2023 F2024 F2025 F2026

Bruttoverschuldung

0%

3%

6%

9%

R2018 V2019 V2020 F2021 F2022 F2023 F2024 F2025 F2026

Kapitaldienstanteil

0%

2%

4%

6%

8%

R2018 V2019 V2020 F2021 F2022 F2023 F2024 F2025 F2026

Selbstfinanzierungsanteil

0%

100%

200%

300%

400%

500%

R2018 V2019 V2020 F2021 F2022 F2023 F2024 F2025 F2026

Selbstfinanzierungsgrad

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die 
Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten. Ein 
hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe 
Verschuldung und/oder auf einen hohen Ab-
schreibungsbedarf hin.

Beurteilung:
 0 – 5 % = klein
 5 – 15 % = tragbar
 15 – 25 % = hoch bis sehr hoch
 über 25 % = kaum noch tragbar

Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die 
Finanzkraft und den finanziellen Spielraum. Er 
gibt an, welcher Anteil des Finanzertrages für die 
Finanzierung von neuen Investitionen eingesetzt 
wird. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil,  
des to besser stehen die Möglichkeiten, neue In-
vestitionen zu finanzieren.

Beurteilung:
 0 = nicht vorhanden
 0 – 10 % = schwach
 10 – 20 % = mittel
 ab 20 % = gut

Bruttoverschuldungsanteil

Diese Kennzahl misst die Bruttoverschuldung im 
Verhältnis zu den Erträgen. Die Verschuldung 
wird als kritisch eingestuft, wenn die Schwelle 
von 200 % überschritten wird.

Beurteilung:
 kleiner 50 % = sehr gut
 50 – 100 % = gut
 100 – 150 % = mittel
 150 – 200 % = schlecht
 über 200 % = kritisch
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1.  Der Voranschlag der Laufenden Rechnung für das Jahr 2020 sei mit einem Aufwand von  
92 701 400 Franken und einem Ertrag von 89 206 100 Franken bzw. einem Aufwandüber-
schuss von 3 495 300 Franken zu Lasten des Eigenkapitals zu genehmigen.

2.  Der Voranschlag der Investitionsrechnung für das Jahr 2020 mit Ausgaben 12 390 000 Fran-
ken und mit Einnahmen von 3 119 000 Franken bzw. Nettoinvestitionen von 9 271 000 Fran-
ken sei zu genehmigen.

3. Der Steuerfuss sei für das Jahr 2020 unverändert bei 230 % einer Einheit festzusetzen.

Antrag	des	Bezirksrats

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir den Voranschlag (Laufende Rechnung und Investi-
tionsrechnung) für das Jahr 2020 des Bezirks Einsiedeln geprüft.

Für den Voranschlag 2020 ist der Bezirksrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-
steht, diesen zu prüfen. Unsere Prüfung erfolgt nach gesetzlichen Auftrag, Artikel 41 FHG.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Die auf-
gezeigte Entwicklung des Bezirks erachten wir als vertretbar.

Wir empfehlen der Bezirksgemeinde den Voranschlag 2020 der Laufenden Rechnung mit einem 
budgetierten Aufwandüberschuss von 3 495 300 Franken und die Investitionsrechnung mit Netto-
investitionen von 9 271 000 Franken zu genehmigen.

Einsiedeln, 17. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln:

Annamarie Kälin, Präsidentin  Karin Kälin-Tschupp
Stephan Böni    Thomas Philipp
Jeannine Kälin

Stellungnahme	der	Rechnungsprüfungskommission	(Art.	41	FHG)
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Gemäss § 36 des Finanzhaushaltsgesetzes für 
Bezirke und Gemeinden sind für notwendige 
Ausgaben Nachkredite einzuholen, wenn der 
Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgese-
henen Zweck nicht ausreicht und soweit keine 
zwingende Ausgabenbindung vorliegt, . Erträgt 
die Ausgabe keinen Aufschub ohne nachteilige 
Folgen, darf ein Nachkredit vorzeitig in Anspruch 
genommen werden.

Der Bezirksrat Einsiedeln hat, gestützt auf das 
Gesetz über die Organisation der Gemeinden 
und Bezirke vom 29. Oktober 1969, das Gesetz 
über den Finanzhaushalt der Bezirke und Ge-
meinden vom 27. Januar 1994 und die Vollzugs-
verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt 
der Bezirke und Gemeinden vom 19. Dezember 
1995, mit Beschluss vom 28. August 2013 eine 
bezirkseigene Verordnung über die Finanzkom-
petenzen beschlossen.

Der Artikel 5 dieser Verordnung definiert die 
Ausgaben wie folgt:

Abs.	1:	Streng	gebundene	Ausgaben	sind
	�  «zwingende» Ausgaben, die durch Rechts-

satz von Bund, Kanton oder Gemeinde  
gebunden sind (§32 lit. a FHG)

	�  Die finanziellen Auswirkungen eines  
Gerichtsentscheides (§32 lit. b FHG)

	�  Notausgaben zur Gefahrenabwehr oder zur 
unaufschiebbaren Schadensbehebung  
(§32 lit. c FHG)

Abs.	2:	Mittelbar	gebundene	Ausgaben	sind:
	�  Ausgaben, die durch Rechtssatz gebunden 

sind und für deren Verwendung kein  
erheblicher Ermessensspielraum besteht 
(§31 lit. a FHG)

	�  Ausgaben für die Beschaffung der notwen-
digen personellen und sachlichen Mittel für 
die Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der 
Bauten und Anlagen (§31 lit. b FHG)

Abs.	3:	Nicht	gebundene	Ausgaben	sind:
Einmalig oder wiederkehrende Ausgaben, die 
nicht unter Absatz 1 und 2 fallen.

Mit Beschluss 264 vom 3. Dezember 2014 hat 
der Bezirksrat Einsiedeln den Artikel 15 der Ver-
ordnung revidiert und für die Aufführung und 
Kommentierung innerhalb der Botschaft folgen-
de Limiten definiert:

Abs.	2
Nachkreditbegehren bei ungebundenen Aus-
gaben von mehr als 5000 Franken während des 
laufenden Jahres sind durch den Bezirksrat zu 
bewilligen und der Bezirksgemeinde zur Geneh-
migung zu unterbreiten.

Abs.	3
Nachkredite bei gebundenen Ausgaben von 
mehr als 10 000 Franken während des Jahres 
sind durch den Bezirksrat zu bewilligen und die 
Bezirksgemeinde ist darüber in der Aufstellung 
der «Informativen Nachkredite» zu informieren.

Der Bezirksrat hat nachfolgende ordentliche und 
informative Nachkredite zuhanden der Bezirks-
gemeinde verabschiedet.

Einsiedeln, 17. Oktober 2019

Andreas Kuriger
Säckelmeister Bezirk Einsiedeln

2	 Nachkredite	zu	Lasten	der	Jahresrechnung	2019
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Nachkredite zu Lasten der Jahresrechnung 2019  Bezirksgemeinde / Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.30 Uhr 

Laufende Rechnung 
Liste der zu bewilligenden Nachkredite  

 

 
Nr. Bezeichnung Budget Erwartung Nachkredit 
0 Allgemeine Verwaltung    
020 Bezirksverwaltung    
318.06 Gutachten, Expertisen, Rechtskosten, 

Dienstleistungen Dritter 
95000 190 000 95 000 

 Begründung durch Ressort Präsidiales / Kanzlei: 
Mehrkosten für externe Dienstleistungen aufgrund fehlender interner 
Personalkapazitäten, v.a. im Zusammenhang mit der Einführung der neuen 
GEVER-Software und dem neuen Vorlagentool; Ausserordentliche Kosten 
für Kaderrekrutierungen 
 

 

1 Öffentliche Sicherheit    
160 Zivilschutz    
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte 79 600 180 000 100 400 
 Begründung durch Ressort Volkswirtschaft und Sicherheit: 

Aufwändungen am Einbau der Heizung im Holzhof sind höher als geplant. 
Die Summe wird teils durch Bund, Kanton aus Ersatzbeiträgen bewilligt. 
Daher erfolgen nicht geplante Rückerstattungen im Konto 160.436.00 in 
Höhe von ca. 140 000.00 Franken. Der Bezirk ging lediglich in Vorkasse. Die 
Rückerstattungen werden im Herst 2019 erwartet. 
 

 

2 Bildung    
218 Allgemeine Schuldienste    
366.00 Beiträge an private Haushalte 110 000 220 000 110 000 
 Begründung durch Ressort Bildung und Kultur: 

Die Fahrkostenentschädigung wird seit Jahren immer erst im Januar an die 
Eltern ausbezahlt. Um die Auszahlung auf den Herbst zu korrigieren, wird 
sie im 2019 zweimal ausbezahlt, so dass sich der Betrag in diesem Jahr 
verdoppelt. 
 

 

Total zu bewilligende Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2019 305 400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezirksgemeinde / Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.30 Uhr  Nachkredite zu Lasten der Jahresrechnung 2019 

 
Laufende Rechnung 
Liste der informativen Nachkredite 

 

 
Nr. Bezeichnung Budget Erwartung Nachkredit 
0 Allgemeine Verwaltung    
011 Legislative / Bezirksversammlung    
310.04 Botschaften 50 000 65 000 15 000 
 Begründung durch Ressort Präsidiales/Kanzlei: 

Mehraufwand bei der Erstellung/Layout und im Umfang der Botschaften, 
Aufwand für Abstimmungsbüchlein 
 

 

020 Bezirksverwaltung    
310.03 Inserate 25 000 40 000 15 000 
 Begründung durch Ressort Präsidiales / Kanzlei: 

Ausserordentliche Kosten aufgrund höherer Anzahl an Stelleninseraten. 
 

 

1 Öffentliche Sicherheit    
140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung)  
301.00 Besoldung Personal 263 000 293 000 30 000 
 Begründung durch Ressort Volkswirtschaft Sicherheit: 

Weiterbildungskosten werden neu korrekt zwischen Kurskosten und 
Tagesentschädigungen aufgesplittet. Die Mehrkosten bei der Besoldung 
werden durch eine geringere Anzahl an Aus- und Weiterbildungskursen 
kompensiert. 
 

 

318.05 Einsatzkosten 14 000 18 000 4 000 
 Begründung durch Ressort Volkswirtschaft Sicherheit: 

Durch den Brand in Bennau vom 18.7.2019 entstanden Kosten für 
Fremdfirmen in der Höhe von 15 000.00 Franken. 
 

 

160 Zivilschutz    
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder 1 000 11 000 10 000 
 Begründung durch Ressort Volkswirtschaft Sicherheit: 

Korrektur der Besoldung, welche vorgängig über das Konto 160.309.00 
abgerechnet wurde. Daher werden die 10 000.00 Franken im Konto 
160.309.00 eingespart. 
 

 

5 Soziale Wohlfahrt    
500 Sozialversicherungen    
362.00 Beiträge an die Pflegefinanzierung 1 228 300 1 428 300 200 000 
 Begründung durch Ressort Soziales und Gesundheit: 

Prognose gemäss Mitteilung der Ausgleichskasse Schwyz 
 

 

580 Wirtschaftliche Sozialhilfe    
366.25 Flüchtlinge 850 000 1 050 000 200 000 
 Begründung durch Ressort Soziales und Gesundheit: 

Statuswechsel als anerkannte Flüchtlinge; vermehrt Zuzüge von anderen 
Gemeinden 
 

 

 

in Franken



Nachkredite Laufende Rechnung 2019 Bezirksgemeinde  ■  Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.30 Uhr

45

Bezirksgemeinde / Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.30 Uhr  Nachkredite zu Lasten der Jahresrechnung 2019 

 
Laufende Rechnung 
Liste der informativen Nachkredite 

 

 
Nr. Bezeichnung Budget Erwartung Nachkredit 
0 Allgemeine Verwaltung    
011 Legislative / Bezirksversammlung    
310.04 Botschaften 50 000 65 000 15 000 
 Begründung durch Ressort Präsidiales/Kanzlei: 

Mehraufwand bei der Erstellung/Layout und im Umfang der Botschaften, 
Aufwand für Abstimmungsbüchlein 
 

 

020 Bezirksverwaltung    
310.03 Inserate 25 000 40 000 15 000 
 Begründung durch Ressort Präsidiales / Kanzlei: 

Ausserordentliche Kosten aufgrund höherer Anzahl an Stelleninseraten. 
 

 

1 Öffentliche Sicherheit    
140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung)  
301.00 Besoldung Personal 263 000 293 000 30 000 
 Begründung durch Ressort Volkswirtschaft Sicherheit: 

Weiterbildungskosten werden neu korrekt zwischen Kurskosten und 
Tagesentschädigungen aufgesplittet. Die Mehrkosten bei der Besoldung 
werden durch eine geringere Anzahl an Aus- und Weiterbildungskursen 
kompensiert. 
 

 

318.05 Einsatzkosten 14 000 18 000 4 000 
 Begründung durch Ressort Volkswirtschaft Sicherheit: 

Durch den Brand in Bennau vom 18.7.2019 entstanden Kosten für 
Fremdfirmen in der Höhe von 15 000.00 Franken. 
 

 

160 Zivilschutz    
300.00 Entschädigung, Tag- und Sitzungsgelder 1 000 11 000 10 000 
 Begründung durch Ressort Volkswirtschaft Sicherheit: 

Korrektur der Besoldung, welche vorgängig über das Konto 160.309.00 
abgerechnet wurde. Daher werden die 10 000.00 Franken im Konto 
160.309.00 eingespart. 
 

 

5 Soziale Wohlfahrt    
500 Sozialversicherungen    
362.00 Beiträge an die Pflegefinanzierung 1 228 300 1 428 300 200 000 
 Begründung durch Ressort Soziales und Gesundheit: 

Prognose gemäss Mitteilung der Ausgleichskasse Schwyz 
 

 

580 Wirtschaftliche Sozialhilfe    
366.25 Flüchtlinge 850 000 1 050 000 200 000 
 Begründung durch Ressort Soziales und Gesundheit: 

Statuswechsel als anerkannte Flüchtlinge; vermehrt Zuzüge von anderen 
Gemeinden 
 

 

 

in Franken
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Nachkredite zu Lasten der Jahresrechnung 2019  Bezirksgemeinde / Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.30 Uhr 

366.50 Alimentenbevorschussung 200 000 250 000 50 000 
 Begründung durch Ressort Soziales und Gesundheit: 

Zunahme der Alimentenfälle 
 

 

366.60 Beiträge an IVSE 800 000 1 200 000 400 000 
 Begründung durch Ressort Soziales und Gesundheit: 

Fallzunahme; hohe Kosten für Fremdplatzierungen 
 

 

6 Verkehr    
650 Regionalverkehr    
365.00 Beiträge an Ortsbus 265 000 280 000 15 000 
 Begründung durch Ressort Volkswirtschaft Sicherheit: 

Neuer Betriebsvertrag ab 2019 mit Neuberechnung der Betriebsbeiträge 
aufgrund der Fahrgastzahlen. Genaue Höhe der Abgeltung an Postauto AG  
war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. 
 

 

7 Umwelt und Raumordnung    
780 Übriger Umweltschutz    
318.07 Deponien 40 000 140 000 100 000 
 Begründung durch Ressort Bau Umwelt Energie: 

Gemäss Stellungnahme und Aufforderung des AfU, vom 13. Dezember 
2018 zum Bericht der historischen Untersuchung des belasteten Standorts 
Deponie Nordstrasse (KbS-Nr. 26_A139) ist eine technische Untersuchung 
durchzuführen. 
 

 

    
Total der informativen Nachkredite Laufende Rechnung 1 039 000 

 
 
 
 
Antrag des Bezirksrates 
 
1. Die zu bewilligenden Nachkredite der Laufenden Rechnung 2019 von 305 400 Franken seien zu 

genehmigen. 
 
2. Die informativen Nachkredite der Laufenden Rechnung 2019 von 1 039 000 Franken seien zur 

Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in Franken
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1.  Die zu bewilligenden Nachkredite der Laufenden Rechnung 2019 von 305 400 Franken seien 
zu genehmigen.

2.  Die informativen Nachkredite der Laufenden Rechnung 2019 von 1 039 000 Franken seien 
zur Kenntnis zu nehmen.

Antrag	des	Bezirksrats

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln hat die Nachkredite zur Laufenden 
Rechnung 2019 im Betrag von 1 344 400 Franken in formeller, materieller und rechtlicher Hin-
sicht geprüft. 

Für sämtliche Nachkredite zum Voranschlag 2019 ist der Bezirksrat verantwortlich, während un-
sere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. 

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Nachkredite zur Rechnung 2019 den gesetzlichen 
Vorschriften. 

Die RPK unterstützt den Antrag des Bezirksrats und empfiehlt der Bezirksgemeinde die Nachkre-
dite zur Laufenden Rechnung 2019 zu genehmigen.

Einsiedeln, 17. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln:

Annamarie Kälin, Präsidentin  Karin Kälin-Tschupp
Stephan Böni    Thomas Philipp
Jeannine Kälin

Stellungnahme	der	Rechnungsprüfungskommission	(Art.	41	FHG)
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Volkswahl	des	Landschreibers	durch	 
Anstellung	ersetzen

Der Entscheid zur Wahl oder aber Anstellung des 
Landschreibers des Bezirks Einsiedeln wird dem 
Stimmvolk in einer neuen, gesonderten Sach-
vorlage vorgelegt. Die Wahl oder Anstellung des 
Landschreibers war bereits Bestandteil der Sach-
vorlage zur neuen Bezirksordnung, über welche 
die Stimmberechtigten am 22. September 2019 
befinden konnten. Die Gemeindeordnung wur-
de als Gesamtpaket von den Einsiedler Stimm-
berechtigten im Verhältnis von 1416 JA zu 1791 
NEIN abgelehnt. 

In der Vernehmlassung bei den Parteien, vorgän-
gig der Abstimmung vom 22. September 2019, 
blieb die Kompetenzdelegation der Bezirksge-
meinde an den Bezirksrat zur Anstellung des 
Landschreibers jedoch unbestritten: alle Partei-
en sprachen sich für ein künftiges Anstellungs-
verhältnis des Landschreibers aus. Allerdings 
waren auch einzelne Stimmen zu vernehmen, 
die betonten, dass ein vom Volk gewählter und 
damit vom Bezirksrat unabhängiger Landschrei-
ber ein wertvolles Korrektiv der Exekutive bilden 
könne.

Mit der Ankündigung des gegenwärtigen Stel-
leninhabers, Landschreiber Peter Eberle, dass  
er nicht mehr kandidieren werde, ist die Frage 
nach der Wahl bzw. Anstellung des künftigen 
Amtsinhabers von aktueller Dringlichkeit. Seine 
dritte Amtszeit von jeweils vier Jahren endet am 
30. Juni 2020. 

Die Aktualität der Neubesetzung des Amtes ge-
bietet es, dass nicht Jahre für eine neue Abstim-
mung zugewartet, sondern nochmals der Volks-
entscheid gesucht wird. Am Verzichtsentscheid 
von Peter Eberle wird der Ausgang der Volksab-
stimmung nichts ändern.

Rechtliche	Grundlage

Das neue Gemeindeorganisationsgesetz, wel-
ches am 1. Juli 2018 in Kraft trat, lässt neu die 
beiden folgenden Möglichkeiten zu: Der Land-
schreiber wird durch die Stimmberechtigten auf 
eine Amtsdauer gewählt oder aber die Anstel-

lung des Landschreibers erfolgt durch den Be-
zirksrat. Es handelt sich dann um eine Anstellung 
mit öffentlich-rechtlichem Vertrag ohne Amts-
dauer, aber mit einer Kündigungsfrist. Im Kanton 
Schwyz sind zurzeit beide Systeme vertreten.

Die entsprechende Bestimmung, § 67 des Ge-
meindeorganisationsgesetzes GOG lautet wie 
folgt:

1   Die Stimmberechtigten wählen den Gemein-
deschreiber auf eine Amtsdauer von vier Jah-
ren. Er ist wieder wählbar.

2   Sie können diese Befugnis dem Gemeinderat 
übertragen, der den Gemeindeschreiber mit 
öffentlich-rechtlichem Vertrag anstellen kann. 

Einzig der Kanton Schwyz kennt noch die Mög-
lichkeit, den Landschreiber oder die Landschrei-
berin durch das Stimmvolk zu wählen. In den 
letzten Monaten haben verschiedene Gemein-
den auf das neue System der Anstellung des 
Landschreibers gewechselt; es sind dies die Ge-
meinden Wollerau, Unteriberg, Feusisberg und 
Ingenbohl. Weitere Gemeinden planen einen 
Wechsel des Systems.

Die	wichtige	Funktion	des	Landschreibers

Im Bezirk Einsiedeln ist der Landschreiber der 
Vorsitzende der Verwaltungsleitung und trägt 
die administrative Hauptverantwortung. Der 
Landschreiber führt das Protokoll des Bezirks-
rats und fertigt dessen Beschlüsse aus. Weiter 
berät er die einzelnen Ressorts vor allem in ju-
ristischer Hinsicht. In den Beratungen verfügt er 
über ein Antragsrecht.

Der Landschreiber vertritt den Bezirk Einsiedeln 
nach innen und aussen und beteiligt sich massge-
bend an grossen Projekten und Verhandlungen 
wie die neue Etzelwerkkonzession. Die Position 
des Landschreibers verlangt hohe Kompetenzen 
in fachlicher Hinsicht, breite Management- und 
Führungserfahrung, eine solide Kenntnis der 
Verwaltungsabläufe, Verhandlungsgeschick und 
Lösungsorientiertheit. Schweizweit gilt, dass die 
Aufgaben der Gemeinden in den letzten zehn bis 
fünfzehn Jahren deutlich komplexer geworden 

3	 	Übertragung	der	Wahlbefugnis	des	Landschreibers	von	den	Stimmberechtigten	 
auf	den	Bezirksrat
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sind. Die Anforderungen an die Stelleninhaber 
sind insgesamt sehr hoch.

Neutrale	Scharnierfunktion	zwischen	 
Verwaltung	und	Bezirksrat

Bisher wurde der Landschreiber im Rahmen der 
Gesamterneuerungswahlen vom Stimmvolk für 
eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt. Dies 
verschaffte ihm gegenüber den Ratsmitglie-
dern, der Verwaltung und der Öffentlichkeit eine 
hohe Legitimität und eine gewisse Unabhängig-
keit. Allerdings wird vom Landschreiber eine 
sachbezogene und keine politische Handlungs-
weise erwartet. In seiner zentralen Scharnier-
funktion zwischen Verwaltung und Bezirksrat 
unterstützt er den Gesamtbezirksrat bei der Ent-
scheidungsfindung, dabei er ist allen Bezirksrä-
ten gleichermassen verpflichtet. Er hat Einfluss 
darauf, wie die getroffenen Entscheidungen in 
der Verwaltung operativ umgesetzt werden. Es 
ist entscheidend, dass dieses Amt ohne politi-
sche Druckversuche oder Beeinflussungen von 
aussen ausgeübt werden kann. Bei einer periodi-
schen Wiederwahl ist dies weniger gut gewähr-
leistet als bei einer Anstellung. Eine politische 
Funktion, welche dem Landschreiber durch die 
Volkswahl zukommen kann, ist heute nicht mehr 
angebracht und nicht mehr gewünscht.

Weitere	Gründe	für	den	Systemwechsel

	�  Die Volkswahl erweist sich heute bei der 
Rekrutierung von geeigneten Kandidaten 
als hinderlich. Das sehr hohe Anforderungs-
profil schränkt den Kandidatenkreis bereits 
stark ein. Sich zudem noch einer öffentlichen 
Volkswahl aussetzen zu müssen, hält viele ge-
eignete Personen von einer Bewerbung ab. 
Entsprechend hatten in den letzten Jahren 
verschiedene Gemeinden Mühe, passende 
Kandidaten zu finden. 

	�  Bei einer Anstellung des Landschreibers kön-
nen die Anforderungen und das Stellenpro-
fil genauer definiert werden. Eine grössere 
Anzahl Kandidaten und Kandidatinnen wird 
sich für diese anforderungsreiche, aber auch 
attraktive Funktion bewerben. Das Auswahl-
verfahren kann diskret gehandhabt werden.

	�  Bisher galt eine feste Amtsdauer von vier Jah-
ren, mit Erfordernis zur Wiederwahl, wobei 
ein Rücktritt des Landschreibers jederzeit 
möglich war. Bei einer Anstellung kann das 
Anstellungsverhältnis auch durch den Arbeit-
geber (vertreten durch den Bezirksrat) unter 
Beachtung der Kündigungsbestimmungen je-
derzeit aufgelöst werden. 

Im Rahmen der Vernehmlassung zur neuen Be-
zirksordnung stimmten alle Ortsparteien im Au-
gust 2019 einem Systemwechsel zu.

Fazit

Das Amt des Landschreibers ist von zentraler und 
entscheidender Bedeutung für die Verwaltung 
des Bezirks Einsiedeln wie auch für die Beratung 
und Unterstützung des Bezirksrats. Die Anforde-
rungen an den zukünftigen Stelleninhaber, die 
zukünftige Stelleninhaberin, sind sehr hoch. 

Es ist schwierig, diese zentrale und sehr wichtige 
Position adäquat, mit einer geeigneten Person, 
zu besetzen. Das nicht mehr zeitgemässe Pro-
zedere der Wahl des Landschreibers durch den 
Volksentscheid erschwert dies noch zusätzlich, 
da viele mögliche Kandidaten sich nicht einem 
aufwendigen und öffentlichen Wahlverfahren 
stellen wollen. 

Es ist entscheidend, dass ein Landschreiber sei-
ne Funktion sachbezogen und neutral ausüben 
kann, ohne politischen Druckversuchen zu un-
terliegen. Die angestrebte politische Unabhän-
gigkeit ist mit einem Anstellungsverhältnis viel 
eher gegeben.

Mit einem Landschreiber im Anstellungsverhält-
nis lässt sich ein reibungsloser Übergang der 
Funktionsträger überdies leichter gewährleisten. 
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Der Übertragung der Wahlbefugnis des Landschreibers von den Stimmberechtigten auf den Be-
zirksrat sei zustimmen.

Antrag	des	Bezirksrats
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An der Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 
haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
des Bezirks Einsiedeln dem Verpflichtungskredit 
zur Aufstockung des Schulhauses Nordstrasse im 
Betrag von 2 964 000 Franken mit grossem Mehr 
(3309 JA zu 1644 NEIN) zugestimmt.  

In	der	ursprünglichen	Kostenschätzung	 
nicht	berücksichtigte	Faktoren

Bei der Detailplanung der Ausführung wurde 
festgestellt, dass der Umfang der notwendigen 
Bau- und Sanierungsarbeiten in der Projekt-
phase zu gering eingestuft und die entstehen-
den Kosten entsprechend zu tief eingeschätzt 
worden waren. Zusätzliche Arbeiten müssen 
am bestehenden unteren Geschoss wie auch im 
Erschliessungsbereich der Schulhausanlage aus-
geführt werden. Die Bausubstanz der unteren 
Geschosse des Schulhauses Nordstrasse stammt 
aus dem Jahre 1992, die Brandschutzvorrichtun-
gen und die elektrischen Anschlüsse sowie die 
Sanitärleitungen dieser Geschosse entsprechen 
nicht mehr den heutigen Standards. Die Sanie-
rungsmassnahmen verursachten zusätzliche 
Kosten, es konnten jedoch nachhaltige Lösungen 
gefunden werden, die den Werterhalt der Lie-
genschaft für viele Jahre sichern.

Weiter verursachte eine Einsprache zum Liftan-
bau Ost zusätzliche Kosten, weil eine technisch 
aufwendigere Lösung notwendig wurde.

Folgende	zusätzliche	Aufwendungen	führen	zu	
Mehrkosten:

Erker:	130	000	Franken

Gegen das ausgeschriebene Projekt ging eine 
 Einsprache in Bezug auf den Bereich Liftanbau 
Ost ein. Die mit den Einsprechern getroffene 
 Vereinbarung führt zu Mehrkosten, weil die Lift-
konstruktion direkt an die bestehende Fassade 
angeschlossen werden muss. In der Folge muss-
ten einige der bestehenden Fenster aufgehoben 
und ein zusätzlicher Fensterflügel realisiert wer-
den, um die Belichtung im Schulzimmer sicher-
zustellen. Um das vom Kanton vorgeschriebe-

nen Richtraumprogramm dennoch einhalten zu 
können, wird der Umbauperimeter in diesem 
Bereich bis auf die Nordseite geführt. Dadurch 
wurden weitere geologische Untersuchungs-
massnahmen im erweiterten Aushubbereich 
notwendig. 

Brandschutz:	80	000	Franken

Das gemeinsam mit dem kantonalen Amt für 
 Militär, Feuer- und Zivilschutz erstellte Konzept 
verlangt, dass die Treppenhäuser abtrennbar 
sind und der Innenausbau in einem nicht brenn-
baren Standard erstellt wird. Dies hatte zur Folge, 
dass sämtliche bestehenden Verkleidungsbau-
teile, die als brennbar klassifiziert sind, ersetzt 
werden mussten. Alle offenen statischen Bautei-
le wie Stützen im Treppenhausbereich müssen 
ebenfalls mit dem nötigen Brandschutz nachge-
rüstet werden. Auch die bestehende Holzdecke 
im Bereich der Treppen über dem Erdgeschoss 
musste verkleidet werden, damit die Fluchtwe-
ge im Brandfall für eine vorgeschriebene Dauer 
brandfrei bleiben. Die sehr hohen Anforderun-
gen an den Brandschutz und die dadurch ver-
ursachten Mehrkosten wurden in der ersten 
Planungsphase zu wenig berücksichtigt, ergaben 
sich aber auch teilweise erst im Laufe des Bau-
fortschritts und der detaillierten Planungen. 

Erkerkonstruktionen:	100	000	Franken

Bei den bestehenden markanten Erkerkonst-
ruktionen zeigte es sich nach den vertieften Ab-
klärungen, dass die Erker bei der Erstellung im 
Jahre 1992 mit einem sehr tiefen Wärmedämm-
wert erstellt worden waren. Da drei der Erker 
ohnehin vom Umbau betroffen waren, wurde 
die Wärmedämmung nachgerüstet und erheb-
lich verbessert. 

Notdach:	36	000	Franken

Die Aufstockung mit einer Grundfläche von mehr 
als 750 m2 erforderte ein strukturiertes Vor-
gehen. Nach dem Rückbau der Dachkonstruk-
tion waren sämtliche Schulzimmer im 1. Ober-
geschoss offengelegt, was das Aufstellen einer 
mobilen Notdachlösung nötig machte. Durch 
diesen Schutz verliefen die Arbeiten wetter-
unabhängig und ohne zusätzliches Risiko; sie 

4	 	Zusatzkredit	für	die	Aufstockung	des	Schulhauses	Nordstrasse	 
in	der	Höhe	von	493	000	Franken
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konnten somit rasch und termingerecht durch-
geführt und abgeschlossen werden. Der Planer 
wollte ursprünglich aus Kostengründen auf ein 
Notdach verzichten, doch wurde später erkannt, 
dass ein solches Risiko nicht eingegangen wer-
den kann. 

Statische	Massnahmen:	21	000	Franken

Die Aufstockung der Holz-Skelettkonstruktion 
war schwieriger als erwartet, in den unteren Ge-
schossen wurden zusätzliche stützende Mass-
nahmen notwendig. 

Beleuchtung	/	Sanitäre	Leitungen:	 
61	000	Franken

Da die Beleuchtung im Obergeschoss wegen der 
Aufstockung ohnehin demontiert werden muss-
te, wurde die bisherige Beleuchtung durch eine 
energieeffiziente, moderne LED-Beleuchtung er-
setzt. Die Beleuchtung im neuen Dachgeschoss 
wurde ebenfalls so ausgestattet. Zu Beginn woll-
te man die abmontierten Lampen wiederver-
wenden. 

Die mehr als 25-jährigen verzinkten Sanitär-
leitungen wurden während der Ausführungs-
planung als Risiko für spätere Sanierungen be-
urteilt. Um die eingesetzten Mittel effizient zu 
nutzen und da ohnehin verschiedene Anpassun-
gen am System vorgesehen waren, wurden die 
alten Leitungen ersetzt. 

Fassade	Nord:	15	000	Franken

Beim Einbau der neuen Fenster auf der Nord-
seite, welcher zur Einhaltung des Richtraum-
programms notwendig war, konnten die Winkel- 
und Massdifferenzen im Altbau mit geringem 
Aufwand aufgefangen werden. Dennoch erzeug-
ten diese Anpassungen Mehrkosten.

Honorare:	50	000	Franken

Aufgrund der Abweichungen zu den Ausschrei-
bungsgrundlagen und wegen der zusätzlichen 
Baukosten ergab sich auch ein erhöhter Leis-
tungsaufwand für die Planer und damit höhere 
Planungskosten. 

Vorzeitige	Inanspruchnahme	des	Zusatzkredits

Im Verlauf des Planungsfortschritts zeigte sich, 
dass der zu Beginn gesetzte, sehr enge Kosten-
rahmen nicht ausreichte. Erhöhte Anforderun-
gen und Projektanpassungen führten zu Mehr-
kosten, welche in Form eines Zusatzkredits den 
Stimmbürgern zu unterbreiten sind. Der Bezirk 
musste das Projekt unter erheblichem Zeitdruck 
realisieren. Ein Unterbruch der Arbeiten bis zur 
Abstimmung im Februar 2020 wäre aufgrund 
des dringenden Schulraumbedarfs und der ver-
ursachten Mehrkosten – vor allem wegen eines 
für die Unternehmer anzuordnenden Arbeits-
unterbruchs – nicht verantwortbar gewesen. 
Der Bezirksrat hat sich deshalb in Anbetracht der 
bei einer Verzögerung zu erwartenden Nachteile 
dafür entschieden, den Umbau voranzutreiben 
und dafür eine vorzeitige Inanspruchnahme des 
Kredits in Kauf zu nehmen.  

Fazit

Den von den Stimmbürgern und Stimmbürgerin-
nen zu bewilligenden Mehrkosten steht ein ho-
her Mehrwert gegenüber. Die Schulen Einsiedeln 
erhalten damit ein in Bezug auf Nachhaltigkeit 
und Brandschutz modernes, auf den heutigen 
Schulbetrieb abgestimmtes «neues Schulhaus». 
Dieses Schulhaus wird künftigen Anforderungen 
auf lange Sicht genügen.
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Investition: Zusatzkredit Aufstockung Schulhaus Nordstrasse

HRM1


HRM2


 Zinskostenberechnung: keine Zinssatzanpassung während Abschreibungsdauer

Jahr Anfangs-
bestand

Investition 
(Aufteilung pro 

Jahr = Annahme)

Abschrei-
bung

Rest-
buchwert

kalkulat. 
Zinskosten 

1.0%

Belastung der
Laufenden Rechnung 

des Bezirkes

HRM1
2020    0   493 000   40 000   453 000   4 530   44 530

HRM2
2021   453 000    0   19 000   434 000   4 340   23 340
2022   434 000    0   19 000   415 000   4 150   23 150
2023   415 000    0   19 000   396 000   3 960   22 960
2024   396 000    0   19 000   377 000   3 770   22 770
2025   377 000    0   19 000   358 000   3 580   22 580
2026   358 000    0   19 000   339 000   3 390   22 390
2027   339 000    0   19 000   320 000   3 200   22 200
2028   320 000    0   19 000   301 000   3 010   22 010
2029   301 000    0   19 000   282 000   2 820   21 820

Berechnungssystematik gemäss aktueller Rechnungslegung (HRM1); 8% Degressiv von 
Restbuchwert (Bauten und Anlagen)

Berechnungssystematik gemäss künftiger Rechnungslegung (HRM2); Linear über 25 Jahre 
(Gebäude/Hochbauten)

Grundsätzliches

Annahmen

Finanzierung	des	Bezirksbeitrages

Total Mehrkosten gegenüber der Abstimmung des Ausführungskredits: 493 000 Franken.
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Dem Zusatzkredit für die Aufstockung Schulhaus Nordstrasse im Betrag von 493 000 Franken sei 
zuzustimmen. 

Antrag	des	Bezirksrats

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln (RPK) hat den Zusatzkredit von 493 000 
Franken für die Aufstockung des Schulhauses Nordstrasse gemäss § 41 FHG geprüft. Aufgrund des 
fortgeschrittenen Erweiterungsbaus (nicht berücksichtigte Positionen bereits umgesetzt) sieht 
sich die RPK notwendigerweise veranlasst, dem Zusatzkredit von 493 000 Franken zuzustimmen.

Die RPK erwartet, dass mit dem gesamten Verpflichtungskredit von 3 457 000 Franken (2 964 000 
Franken ursprünglicher Kredit plus 493 000 Franken Zusatzkredit) das Projekt ohne weitere Mehr-
kosten abgeschlossen werden kann.

Der Antrag des Bezirksrates wird von der RPK unterstützt. Wir empfehlen den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern, dem Zusatzkredit zuzustimmen.

Einsiedeln, 4. November 2019

Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsiedeln:

Annamarie Kälin, Präsidentin  Karin Kälin-Tschupp
Stephan Böni    Thomas Philipp
Jeannine Kälin

Stellungnahme	der	Rechnungsprüfungskommission	(Art.	41	FHG)
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Die Bezirksgemeinde beschliesst:

	�  Dean Tosic, bosnischer Staatsangehöriger, geboren am 10. Oktober 1994 in Bijeljina  
(Bosnien und Herzegowina) sei in das Bürgerrecht des Bezirks Einsiedeln aufzunehmen.

	� Der Neubürger habe eine Einbürgerungsgebühr von 3600 Franken zu entrichten.

	� Vorbehalten bleibt die Aufnahme in das Kantonsbürgerrecht.

5		 Einbürgerungen

5.1	 Aufnahme	von	Tosic	Dean	in	das	Bürgerrecht	von	Einsiedeln  

Dean Tosic, bosnischer Staatsangehöriger, ledig, 
wurde am 10. Oktober 1994 in Bijeljina (Bosnien 
und Herzegowina) geboren. Am 1. August 2004 
gelangte er in Unteriberg zur Anmeldung. Seit 
Oktober 2012 ist Dean Tosic in Einsiedeln wohn-
haft.

Der Gesuchsteller besuchte die Primar- und Se-
kundarstufe l in Zajednice Lopare und Unter-
iberg. Von 2011 – 2014 absolvierte er die Aus-
bildung zum Strassenbauer EFZ. Seit 2014 ist er 
bei der Firma Käppeli Strassen- und Tiefbau AG 
in fester Anstellung.

Dean Tosic fühlt sich in Einsiedeln heimisch und 
möchte daher das Bürgerrecht von Einsiedeln er-
werben. Er ist mit unseren Gepflogenheiten und 
den örtlichen Gebräuchen bestens vertraut. Die 

Freizeit, die Dean Tosic neben seiner beruflichen 
Tätigkeit zur Verfügung steht, verbringt er mit 
Schwimmen, Basketball- und Fussballspielen.

Der Gesuchsteller erfüllt die Bedingungen für 
den Erwerb des Kantons- und Gemeindebürger-
rechts. Es sind keine Gründe bekannt, die eine 
Verweigerung des Einbürgerungsgesuchs recht-
fertigen würden.

Der Bezirksrat hat das Einbürgerungsgesuch mit 
Beschluss vom 28. August 2019 gutgeheissen 
und in Anlehnung an frühere Einbürgerungen 
die Einbürgerungsgebühr auf 3600 Franken fest-
gesetzt.

Antrag	des	Bezirksrats
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5.2	 Aufnahme	von	Tosic	Rade	in	das	Bürgerrecht	von	Einsiedeln

Rade Tosic, bosnischer Staatsangehöriger, ledig, 
wurde am 25. Oktober 1996 in Bijeljina (Bosnien 
und Herzegowina) geboren. Am 1. August 2004 
gelangte er in Unteriberg zur Anmeldung. Seit 
Oktober 2012 ist Rade Tosic in Einsiedeln wohn-
haft.

Der Gesuchsteller besuchte die Primar- und Se-
kundarstufe l in Unteriberg und Einsiedeln. Von 
2014 – 2017 absolvierte er die Ausbildung zum 
kaufmännischen Angestellten EFZ und erarbeite-
te im Anschluss das höhere Wirtschaftsdiplom. 
Seit 2017 ist Rade Tosic bei der Firma WellPack 
AG in fester Anstellung und verfolgt zusätzlich 
seit 2018 ein Studium zum Diplomierten Be-
triebsökonom / Bachelor of Arts in Business Ad-
ministration. 

Rade Tosic fühlt sich in Einsiedeln heimisch und 
möchte daher das Bürgerrecht von Einsiedeln er-
werben. Er ist mit unseren Gepflogenheiten und 
den örtlichen Gebräuchen bestens vertraut. Die 
Freizeit die Rade Tosic neben seinen beruflichen 
Tätigkeiten zur Verfügung steht, verbringt er mit 
Schwimmen, Fussball- und Tennisspielen.

Der Gesuchsteller erfüllt die Bedingungen für 
den Erwerb des Kantons- und Gemeindebürger-
rechts. Es sind keine Gründe bekannt, die eine 
Verweigerung des Einbürgerungsgesuchs recht-
fertigen würden.

Der Bezirksrat hat das Einbürgerungsgesuch mit 
Beschluss vom 28. August 2019 gutgeheissen 
und in Anlehnung an frühere Einbürgerungen 
die Einbürgerungsgebühr auf 3600 Franken fest-
gesetzt.

Die Bezirksgemeinde beschliesst:

	�  Rade Tosic, bosnischer Staatsangehöriger, geboren am 25. Oktober 1996 in Bijeljina  
(Bosnien und Herzegowina) sei in das Bürgerrecht des Bezirks Einsiedeln aufzunehmen.

	� Der Neubürger habe eine Einbürgerungsgebühr von 3600 Franken zu entrichten.

	� Vorbehalten bleibt die Aufnahme in das Kantonsbürgerrecht.

Antrag	des	Bezirksrats
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Die Bezirksgemeinde beschliesst:

	�  Danilo Tosic, bosnischer Staatsangehöriger, geboren am 16. September 2000 in Bijeljina  
(Bosnien und Herzegowina) sei in das Bürgerrecht des Bezirks Einsiedeln aufzunehmen.

	� Der Neubürger habe eine Einbürgerungsgebühr von 3600 Franken zu entrichten.

	� Vorbehalten bleibt die Aufnahme in das Kantonsbürgerrecht.

Antrag	des	Bezirksrats

5.3	 Aufnahme	von	Tosic	Danilo	in	das	Bürgerrecht	von	Einsiedeln

Danilo Tosic, bosnischer Staatsangehöriger, le-
dig, wurde am 16. September 2000 in Bijeljina 
(Bosnien und Herzegowina) geboren. Am 1. Au-
gust 2004 gelangte er in Unteriberg zur Anmel-
dung. Seit Oktober 2012 ist Danilo Tosic in Ein-
siedeln wohnhaft.

Der Gesuchsteller besuchte die Primar- und Se-
kundarstufe l in Unteriberg und Einsiedeln. Seit 
2017 ist er als Lernender Strassenbauer EFZ bei 
der Firma Hagedorn AG angestellt. Danilo Tosic 
ist ausserdem Mitglied beim Tennisclub Einsie-
deln.

Danilo Tosic fühlt sich in Einsiedeln heimisch und 
möchte daher das Bürgerrecht von Einsiedeln er-
werben. Er ist mit unseren Gepflogenheiten und 

den örtlichen Gebräuchen bestens vertraut. Die 
Freizeit, die Danilo Tosic neben seinen berufli-
chen Tätigkeiten zur Verfügung steht, verbringt 
er mit Schwimmen, Fussball- und Tennisspielen. 

Der Gesuchsteller erfüllt die Bedingungen für 
den Erwerb des Kantons- und Gemeindebürger-
rechts. Es sind keine Gründe bekannt, die eine 
Verweigerung des Einbürgerungsgesuchs recht-
fertigen würden.

Der Bezirksrat hat das Einbürgerungsgesuch mit 
Beschluss vom 28. August 2019 gutgeheissen 
und in Anlehnung an frühere Einbürgerungen 
die Einbürgerungsgebühr auf 3600 Franken fest-
gesetzt.
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Notizen
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Die Stimmberechtigten haben an der Volksabstimmung vom 
17. Juni 2007 Änderungen der Kantonsverfassung und des 
Gemeindeorganisationsgesetzes zur Einführung geheimer 
Wahlen Abstimmungen an Bezirksgemeinden und Gemein-
deversammlungen angenommen. Die Bestimmungen hat 
der Regierungsrat auf den 1. Juli 2008 in Kraft gesetzt.

Geltungsbereich
Geheime Abstimmungen können an jeder Gemeindever-
sammlung beschlossen werden. Sie sind aber nur dann 
zulässig, wenn der Gemeindeversammlung Entscheidungs-
kompetenz zukommt, sei es abschliessend oder beratend.

Geheime Wahlen und Abstimmungen  
beim Urnensystem
In jenen Gemeinden, die für die Wahlen der Gemeindebe-
hörden generell geheime Wahlen an der Urne beschlossen 
haben (§ 9 GOG), finden an der Gemeindeversammlung kei-
ne Wahlen statt (wie z.B. Einsiedeln). 

Davon ausgenommen bleibt die Wahl der Stimmenzähler an 
der Gemeindeversammlung (§ 22 GOG). Für diese könnte an 
der Gemeindeversammlung geheime Wahl beantragt und 
beschlossen werden.

Bei Sachgeschäften sind geheime Abstimmungen zulässig 
bei:

 �  allen formellen Anträgen wie Rückweisung, Trennung 
oder Verschiebung eines Geschäfts (§ 26 Abs. 2 GOG),

 �  allen materiellen (Abänderungs-)Anträgen zu:
   –  Voranschlag, Nachkrediten und Festsetzung des  

Steuerfusses,
   –   Reglementen (ausgenommen: Bau-, Schutz- und Er-

schliessungsreglemente, § 27 Abs. 2 PBG),
   –    Verpflichtungs- und Zusatzkrediten, übrigen Sachge-

schäften.

Nur zu gültigen Anträgen kann auch eine geheime Abstim-
mung verlangt und durchgeführt werden. Nimmt der Ver-
sammlungsleiter einen Antrag nicht entgegen und bringt 
ihn auch nicht zur Abstimmung, so kann darüber auch nicht 
geheim abgestimmt werden.

Da im Urnensystem die Schlussabstimmung immer an der 
Urne erfolgt, kann darüber an der Gemeindeversammlung 
nicht (geheim) abgestimmt werden. Davon ausgenommen 
sind Voranschlag, Nachkredit und Steuerfuss, über die an 
der Versammlung selbst zu befinden ist und über die auf An-
trag an der Versammlung geheim abgestimmt werden kann.

Der Antrag auf geheime Abstimmung kann von jedem Stimm - 
berechtigten und vom Versammlungsleiter gestellt werden. 
Selbstverständlich kann ein Antrag nur dann gestellt wer-
den, wenn ein formeller oder materieller Antrag gestellt ist 
und die Gemeindeversammlung zuständig ist, darüber zu 
beschliessen. Über unzulässige Anträge kann auch nicht ge-
heim abgestimmt werden.

Wer einen formellen oder materiellen Antrag stellt, kann 
gleichzeitig auch beantragen, dass darüber geheim abzu-
stimmen ist. Es ist aber auch möglich, dass ein anderer 

Stimmberechtigter zu einem bereits gestellten Wahlvor-
schlag oder Antrag bloss den Antrag auf geheime Wahl oder 
Abstimmung stellt. Auch der  Versammlungsleiter kann ge-
heime Wahl oder Abstimmung be antragen.

Der Antrag auf geheime Abstimmung muss für jeden einzel-
nen formellen oder materiellen Antrag gestellt werden (§ 29a  
Abs. 1 GOG).

Folgende generellen Anträge sind deshalb nicht zulässig:

 �  Alle Abstimmungen zu allen Traktanden einer 
Gemeinde ver sammlung seien geheim durchzuführen.

 �  Alle Abstimmungen zu einem einzelnen Traktandum 
(z. B. Beratung Voranschlag) seien geheim durchzufüh-
ren.

Die Abstimmung über eine geheime Abstimmung findet am 
Schluss der Beratungen statt (Ausnahme: Wird Schluss der 
Diskussion verlangt und darüber eine geheime Abstimmung 
verlangt, muss umgehend zur Abstimmung über die Frage 
geschritten werden, ob darüber geheim abzustimmen ist, 
und es ist dann auch umgehend über den Antrag selbst offen 
oder geheim abzustimmen.)

Über den Antrag auf Durchführung einer geheimen Abstim-
mung ist immer im offenen Handmehr abzustimmen. 

Ist geheime Abstimmung beschlossen worden, so hat der 
Versammlungsleiter vor dem Austeilen der Stimmzettel den 
Abstimmungsvorgang zu erläutern.

Geheime Abstimmung über 
Einbürgerungs gesuche 
Bei Einbürgerungsgesuchen findet eine Abstimmung nur 
statt, wenn ein gültiger (vom Versammlungsleiter zugelas-
sener) Gegenantrag vorliegt. Ohne gültigen Gegenantrag ist 
eine geheime Abstimmung nicht zulässig. Wird der Gegen-
antrag vom Versammlungsleiter als unzulässig erklärt, so 
entfällt selbstverständlich ein allfälliger Antrag auf geheime 
Abstimmung.

Wer zu einem Einbürgerungsgesuch einen begründeten Ge-
genantrag stellt, kann diesen mit dem Antrag auf geheime 
Abstimmung verbinden. Es kann aber jeder andere Stimm-
berechtigte oder der Versammlungsleiter selbst zu einem 
gültigen Gegenantrag den Antrag auf geheime Abstimmung 
stellen.

Zuerst ist über den Antrag auf geheime Abstimmung im of-
fenen Handmehr abzustimmen. Lehnt die Mehrheit im offe-
nen Handmehr geheime Abstimmung ab, erfolgt darauf die 
Abstimmung über den Gegenantrag im offenen Handmehr.

Stimmt die Mehrheit im offenen Handmehr dem Antrag auf 
geheime Abstimmung zu, so erfolgt darauf die geheime Ab-
stimmung über das Einbürgerungsgesuch. Sind an einer Ge-
meindeversammlung mehrere Einbürgerungsgesuche trakt-
andiert, so ist ein Antrag, es sei über alle Gesuche bzw. jedes 
einzelne Gesuch geheim abzustimmen, unzulässig und kann 
nicht entgegengenommen werden; das heisst, bei jedem 
einzelnen Gesuch muss ein Antrag auf geheime Abstimmung 
gestellt werden, sofern ein gültiger Gegenantrag vorliegt.

Information über geheime Wahlen und Abstimmungen
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